
30 . 12 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . L 359 / 1

I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

ENTSCHEIDUNG Nr. 3731 /91 /EGKS DER KOMMISSION

vom 18 . Oktober 1991

zur Änderung der im Anhang zu den Entscheidungen Nr. 1566 / 86/EGKS,
Nr. 4104/ 88 /EGKS und Nr. 3938 /89/EGKS enthaltenen Fragebogen

nisierten System hergestellt werden, um so dem wachsen
den Bedarf an Marktstatistiken , insbesondere im Hinblick
auf den künftigen Binnenmarkt , besser begegnen zu kön
nen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Fragebogen 2-10 , 2-11 , 2-13 , 2-14 , 2-56 , 2-71 , 2-72 ,
2-73 , 2-74 , 2-79 , 2-80 und 2-81 im Anhang der Entschei
dungen Nr. 1566/ 86 / EGKS, Nr . 4104 / 88 / EGKS und Nr .
3938 / 89 /EGKS werden durch die statistischen Fragebogen
im Anhang ersetzt . Die in ihnen genannten statistischen
Angaben sind der Kommission mit Wirkung vom 1 . Januar
1992 mitzuteilen .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl , insbesondere
auf Artikel 47 ,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Entwicklung im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie
erfordert eine regelmäßige Anpassung der statistischen
Erfassung an die neuen Gegebenheiten bei gleichzeitiger
Verbesserung der Erhebungsmethoden.

Seit Veröffentlichung der Entscheidungen Nr. 1566 / 86 /
EGKS (!), Nr . 4104 / 88 /EGKS (2) und Nr. 3938 / 89 /
EGKS (3 ) der Kommission über die Eisen- und Stahlstatisti
ken haben sich einige Änderungen der Fragebogen als
notwendig erwiesen . Diese betreffen die Fragebogen über
Erzeugung, Bestände, Lieferungen, Bezüge und Auftrags
eingänge der Eisen- und Stahlindustrie (Fragebogen 2-10 ,
2-11 , 2-13 , 2-14, 2-56 , 2-71 , 2-72, 2-73 , 2-74 , 2-79 , 2-80
und 2-81 ).

Diese Änderungen bewirken eine Vereinfachung des beste
henden Erhebungssystems durch die Streichung gewisser
Fragebogen (2-16 , 2-16 Anhang, 2-73 Anhang, 2-74
Anhang, 2-79 II).

Durch die vorgesehenen Änderungen soll eine engere Bezie
hung zu der Kombinierten Nomenklatur und dem Harmo

Artikel 2

Die Fragebogen 2-16 , 2-16 Anhang, 2-73 Anhang, 2-74
Anhang und 2-79 II im Anhang der Entscheidungen
Nr. 1566 / 86 / EGKS und Nr . 4104 / 88 / EGKS werden mit
Wirkung vom 1 . Januar 1992 gestrichen.

Artikel 3

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaftn in Kraft .

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 18 . Oktober 1991
Für die Kommission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vizepräsident

( 1 ) ABl . Nr, L 141 vom 28 . 5 . 1986 , S. 1 .
( 2) ABl . Nr. L 365 vom 30. 12. 1988 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 381 vom 29 . 12 . 1989 , S. 1 .
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KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatisti k
D 3

ROHEISENERZEUGUNG

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Roheisen , Spiegeleisen
und hochgekohltes Ferromangan produzierenden Hoch
öfen- oder Elektroroheisenwerke auszufüllen ; der Fragebo
gen ist auch von den Werken auszufüllen , die durch
Umschmelzen von Schrott im Kupolofen Roheisen erzeu
gen , das zum Absatz bestimmt ist .

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke einen besonderen
Fragebogen auszufüllen .

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

4. Die einzutragenden Erzeugungsmengen umfassen alle
Roheisensorten , Spiegeleisen und hochgekohltes Ferro
mangan , die im Hochofen oder Elektroroheisenofen her
gestellt worden sind. Nicht einzubeziehen ist die Erzeu
gungsmenge aus Umschmelzeisen (Roheisen , Spiegel
eisen und hochgekohltes Ferromangan) eigener oder
fremder Herkunft , die erneut in den Werken eingesetzt
werden und deren erste Schmelzung gemeldet worden
war.

b) Unlegiertes Roheisen : Hier handelt es sich um
Roheisengruppen , die eines oder mehrere der folgen
den Legierungselemente bis zu folgenden Höchstmen
gen in Gewichtshundertteilen enthalten :
6 % Mangan
4 % Silizium
0,3 % Chrom oder Nickel
0,2 % Titan
0,1 % andere Legierungselemente.
Bei Analysen festgestellte Restmengen von bis zu
0,5 % nicht angegebenen Legierungselementen än
dern nichts an der Einstufung als unlegiertes Roh
eisen .

c) Stahlroheisen : Unlegiertes Roheisen , das nicht
mehr als 1,0 Gewichtshundertteile Silizium enthält .
Es wird ein Unterschied gemacht zwischen :
— phosphorreichem Stahlroheisen, das mehr als
1,5% , aber nicht mehr als 2,5% Phosphor ent
hält ;

— phosphorarmem Stahlroheisen , das nicht mehr als
0,25 % Phosphor enthält.

d) Gießereiroheisen : Unlegiertes Roheisen , das mehr
als 1,0 Gewichtshundertteile, aber nicht mehr als 4,0
Gewichtshundertteile Silizium und nicht mehr als
1 ,5 % Mangan enthält.
Es bestehen bei Gießereiroheisen drei Gruppen:
— phosphorreiches Gießereiroheisen , das mehr als
0,5 % Phosphor enthält;

— phosphorarmes Gießereiroheisen , das nicht mehr
als 0,25 % Phosphor enthält;

— phosphorarmes Gießereiroheisen für Kugelgraphit
guß (Sphäroroheisen), das nicht mehr als 0,1 %
Mangan und nicht mehr als 3,0 % Silizium ent
hält .

e) Legiertes Roheisen : Hierbei handelt es sich um
Roheisen, dessen angegebener Legierungsgehalt hö
her ist als unter b) o. a. Grenzwerte.

f) Spiegeleisen : Legiertes Roheisen , das mehr als
sechs Gewichtshundertteile, aber nicht mehr als 30
Gewichtshundertteile Mangan enthält und bei dem
keine weiteren angegebenen Legierungselemente hö
her als die unter b) o. a. Grenzwerte sind .

Hochgekohltes Ferromangan
Es handelt sich um ein Eisenerzeugnis, das mehr als
30 Gewichtshundertteile , aber nicht mehr als 90 Gewichts
hundertteile Mangan und mehr als zwei Gewichtshundert
teile Kohlenstoff enthält .

II . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1 . Roheisen

Ausführliche Begriffsbestimmungen der verschiedenen
Roheisengüten finden sich in Tabelle 2 (mit Fußnoten) der
EURONORM EN 10 001 , „Begriffsbestimmung und Eintei
lung von Roheisen". Im folgenden werden die in diesem
Fragebogen berücksichtigten Hauptkategorien zusam
mengefaßt.

a) Roheisen : Roheisen ist eine Eisen-Kohlenstoff
Legierung, die zwei Gewichtshundertteile oder mehr
Kohlenstoff enthält und eines oder mehrere der folgen
den Legierungselemente bis zu den folgenden Höchst
mengen enthalten kann:
30 % Mangan
10 % Chrom

8 % Silizium

3 % Phosphor
10 % andere Legierungselemente (z. B. Nickel , Kupfer,

Aluminium, Titan, Vanadin, Molybdän usw.) ins
gesamt.

Jenseits dieser Grenzwerte liegen die Ferrolegierun
gen.
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ROHEISENERZEUGUNG
Angaben in metrischen Tonnen

Land: Werk: Berichtsmonat:

Gesellschaft: Jahr:

Werkskenn-Nr. der Kommission:

Der ausgefüllte Fragebogen ist spätestens am 15. des dem Berichtsmonat folgenden Monats einzusenden.

Produkte Zeile
Erzeugung

01

A. Unlegiertes Stahlroheisen

1 . Phosphorreich 11

•

2. Phosphorarm 12 \
Gesamt Stahlroheisen 10

B. Gießerei- und anderes Roheisen

1 . Phosphorreich 21

2 . Phosphorarm

a) für Kugeigraphitguß 22

b) anderes nichtleg. Gießereiroheisen 23 L
3. Anderes Roheisen (legiertes u. Spiegeleisen) 24

Gießerei- u. anderes Roheisen zusammen 20 \
C. Hochgekohltes Ferromangan 30

D. Zusammen (10 + 20 + 30) 40
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KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT
Untemehmensstatistik

D3

ROHSTAHLERZEUGUNG

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Stahlunternehmen , die Roh
stahl erzeugen (einschließlich der örtlich verbundenen Stahl
gießereien) auszufüllen. Unabhängige Stahlgießereien werden
von diesem Fragebogen nicht erfaßt.

2. Unternehmen mit mehreren Stahlwerken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke eine eigene Meldung
zu erstatten.

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

4. Als Stahl werden Werkstoffe bezeichnet, deren Gewichtsanteil
an Eisen größer ist als der jedes anderen Elements und die im
allgemeinen < 2 % C aufweisen. (Ausnahme: Einige Werk
zeugstähle „Hartstähle" mit einem hohen Chromgehalt , die
einen höheren Kohlenstoffgehalt aufweisen können).

5. Die Erzeugung umfaßt nicht die Mengen , die durch Wiederauf
kohlung unmittelbar für Speziairoheisen bestimmt ist .

II . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die Stahlqualitäten entsprechen der Einteilung von EN 10 020
„Begriffsbestimmungen für die Einteilung der Stähle" nach der
chemischen Zusammensetzung der Schmelzanalyse.

1 . Unlegierter Stahl
Als unlegiert gilt ein Stahl , wenn die nach Abschnitt 4.1 EN
10 020 maßgebenden Gehalte der einzelnen Elemente in kei
nem Fall die in Tabelle 1 und deren Fußnoten für die Elemente
bzw. die Kombinationen der Elemente angegebenen Grenzge
halte erreichen:

4. Anderer legierter Stahl
Dies ist legierter Stahl nach EN 10 020:4.2.2, der nicht den
Definitionen von Nichtrostender Stahl und Schnellarbeitsstahl
entspricht.

III . BEMERKUNGEN ZU DEN ZEILEN UND SPALTEN

A. Zu den Zeilen

1 . Rohblöcke (Zeilen 10 bis 14)
Rohblöcke sind in Kokillen gegossene Stahlerzeugnisse zum
Weiterauswalzen, zum Schmieden oder zur Herstellung nahtlo
ser Rotire. Ausgenommen ist Material , das gleich nach Strip
pen der Kokillen als fehlerhaft erkannt und aus diesem Grund
wieder eingeschmolzen wird. Anzugeben ist das Rohgewicht
der Blöcke nach Strippen der Kokille.

2. Stranggußerzeugnisse (Zeilen 20 bis 24)
Als Erzeugung der Stranggießanlagen gilt das Bruttogewicht
der verwendungsfähigen Erzeugnisse (1 ), nach dem Brenn
schneiden jedoch vor Schleifen und Putzen .

3. Flüssigstahl für Stahlguß (Zeilen 30 bis 40)
Die Produktion von Flüssigstahl für Stahlguß entspricht dem
Bruttogewicht der an Gießereien gelieferten Rohstahlmen
gen.

4. Guter Stahlguß (Zeile 50)
Als guter Stahlguß gilt der versandfähige Guß nach Putzen ,
aber ohne jede Weiterbearbeitung. Anzugeben ist die Gesamt
produktion einschließlich Eigenbedarf für Reparaturen und
Instandhaltung usw.

B. Zu den Spalten

1 . Spalten 1 bis 3
Zur Vermeidung von Doppelzählung ist die Erzeugung von
Rohstahl jeweils für das Schmelzverfahren zu melden , in dem
der Stahl zuletzt behandelt worden ist . Ergänzend : Wenn in
einer Pfanne Stahl verschiedener Herkunft gemischt wird , vor
der Herstellung von Strangguß oder Rohblöcken, ist das
Gewicht dem Ursprungsverfahren zuzuordnen . Die AOD- und
CLU-Verfahren, das Vakuumfrischen , die Behandlung in der
Pfanne usw. sind als Nachbehandlung im Anschluß an das
Hauptschmelzverfahren (Endverfahren) anzusehen. In diesem
Fall ist der Rohstahl in die Kategorie des Hauptschmelzverfah
rens einzutragen.

2. Spalte 1
Umfaßt die Produktionsverfahren unter Einsatz von reinem
Sauerstoff:

— Sauerstoffeinblasen mit senkrechter oder abgewinkelter
Lanze (LD, LD-AC, OLP, Kaldo, Rotor, . . .);

— Sauerstoffeinblasen durch den Boden (OBM, LWS, Q-BOP

— Sauerstoffmischblasverfahren (LBE, LET, TBM , . . .).

— 1,65 % Mangan
— 0,50 % Silizium

— 0,40 % Kupfer oder Blei
- 0,30 % Chrom oder Nickel

— 0,10 % Aluminium, Wismut, Kobalt , Selen , Tellur, Vana
dium oder Wolfram

— 0,08 % Molybdän
— 0,06 % Niob

— 0,0008 % Bor
— 0,05 % Sonstige (mit Ausnahme von Kohlenstoff, Phos

phor, Schwefel , Stickstoff.
Entsprechend sind alle Qualitäten, deren Wert der chemischen
Zusammensetzung wenigstens eines der o.a . Elemente
erreicht oder überschreitet, als legierter Stahl auszuweisen .

2. Nichtrostender Stahl

Dies ist Stahl mit einem Gewichtsanteil von > 10,5 % Chrom
und < 1,20 % Kohle, mit oder ohne weitere Legierungsele
mente (EN 10 020:5.2.2.2.1 ).

3. Schnellarbeitsstahl

Dies ist Stahl , der neben anderen Elementen mindestens zwei
der folgenden drei Elemente enthält: Molybdän , Wolfram und/
oder Vanadium mit einem Gesamtgewichtsanteil > 7 % ; dar
über hinaus einen Kohlenstoffgehalt von > 0,60 % und einen
Chromgehalt von 3—6 % (EN 10 020:5.2.2.2.2).

( 1 ) Im Gegensatz zur EGKS-Umlage-Definition darf der Kopfschrott
hier nicht enthalten sein .



Nr. L 359 / 6 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30 . 12 . 91

Fragebogen 2-11

ROHSTAHLERZEUGUNG
Angaben in metrischen Tonnen

Land: Werk: Monat: Jahr:

Gesellschaft : Zahl der Arbeitstage

Werkskenn-Nr. der Kommission:

Der ausgefüllte Fragebogen ist spätestens am 15. des dem Berichtsmonat folgenden Monats einzusenden .

Herstellverfahren Zeile Blasverfahren
mit reinem
Sauerstoff

Elektrostahl (aus
Lichtbogen- und
Induktionsöfen)

Insgesamt

Erzeugnisse und Qualitäten

Anderer
(SM und
anderer)

Spalte 01 02 03 04

A. Rohblöcke

Unlegierter Stahl 11

Nichtrostender Stahl 12 I
Schnellarbeitsstahl 13 \
Anderer legierter Stahl 14 l

Gesamt 10

B. Siranggußerzeugnisse

Unlegierter Stahl 21

Nichtrostender Stahl 22

Anderer legierter Stahl 24

Gesamt 20

C. Flüssigstahl für Stahlguß

Unlegierter Stahl 31 l
Nichtrostender Stahl 32

Anderer legierter Stahl 34

Gesamt 30 I
D. Insgesamt (10 + 20 + 30) 40 \
E. Erzeugung von gutem Guß 50
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KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

ERZEUGUNG VON FLACH- UND LANGSTAHLERZEUGNISSEN

Erlauterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Walzstahlerzeugern des
EGKS-Vertrags auszufüllen.

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen Stand
orten haben für jedes ihrer Werke eine eigene Meldung zu
erstatten.

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

4. Die Produktion enthält alle Erzeugnisse und Qualitäten (unle
giert und legiert), einschließlich Abwertungen , soweit sie nicht
zum unmittelbaren Einschmelzen bestimmt sind (Abwertun
gen , Abschnitte und Enden); Erzeugnisse aufbereitet durch
Zuschneiden von gewalzten oder teilgewalzten Erzeugnissen
oder von Halbzeug, deren unbrauchbarer Verschnitt zum
unmittelbaren Einschmelzen bestimmt ist.

5. Die Erzeugung ist grundsätzlich auf Brutto-Basis zu erheben,
d . h . auf dem jeweiligen Produktionsstand, aber vor Richten ,
Putzen, Entgraten usw.

6. Die Erzeugung umfaßt alle im Werk für eigene oder fremde
Rechnung hergestellten Erzeugnisse. Es sind alle aktiven
Lohnarbeiten bei dem Unternehmen anzugeben , das die Arbei
ten durchführt , nicht jedoch von dem Unternehmen, das den
Auftrag dazu erteilt hat (Passive Lohnarbeit).

3. Warmgewalztes Blech, auf Warmbreitbandstraßen gewalzt
(Zeile 13)
Diese warmgewalzten Flacherzeugnisse von im allgemeinen
< 50 mm Dicke, die der Definition von Warmblech entspre
chen (siehe Punkt 4), werden auf Warmbreitbandstraßen
erzeugt , aber nicht aufgerollt. Eingeschlossen sind warmge
walzte Blechabschnitte von beschädigten Rollen , deren Ver
schnittabfälle zum unmittelbaren Einschmelzen bestimmt
sind .

4. Warmgewalztes Blech von anderen Straßen (Quartoblech)
(Zeile 14)
Warmgewalzte Flacherzeugnisse mit nicht festgelegter Ver
formung der Kanten , hergestellt als quadratische oder recht
eckige Tafel und einer Breite von ^ 600 mm.
Abgeleitet von der Dicke, werden diese Erzeugnisse unter
schieden nach:
— Grobblech mit einer Dicke von > 3 mm;
— Feinblech mit einer Dicke von < 3 mm.
Diese Zeile bezieht sich grundsätzlich auf Quartoblech, Blech
gewalzt in Umkehrstraßen und gelegentlich auf anderen Stra
ßen mit vergleichbaren Herstellverfahren hergestelltes Blech.
Blech mit über die Breite abnehmender Dicke, auf Quartostra
ßen hergestellt , ist auch hier anzugeben.

5. Breitflachstahl (Zeile 15)
Warmgewalzte Flacherzeugnisse mit einer Breite über
150 mm bis 1 250 mm und im allgemeinen mit einer Dicke
> 4 mm, immer in Tafeln, nicht aufgerollt. ,
Im allgemeinen sind besondere Anforderungen an die Kan
tenausbildung gestellt. Breitflachstahl wird auf allen vier
Seiten oder im geschlossenen Kaliber gewalzt .

6. Walzdraht (einschließlich geripptem Walzdraht) (Zeile 21)
Ein warmgewalztes, gehaspeltes Langerzeugnis mit einem
Durchmesser im allgemeinen von > 5 mm. Der Querschnitt
ist rund (einschließlich Walzdraht) mit Erhebungen und Ver
tiefungen versehener Oberfläche; für die Bewehrung von
Beton oval , quadratisch, rechteckig , sechseckig , achteckig,
halbrund oder vergleichbaren Querschnitten.

7. Betonstahl in Stäben (Zeile 22)
Langprodukte mit gerippter Oberfläche, mit rundem oder fast
rundem Querschnitt oder mit abgerundeten Kanten , warmge
walzte Stäbe mit Erhöhungen oder Vertiefungen der Oberflä
che, und bestimmt zur Bewehrung von Beton .

8. Flachstahl und andere volle Stäbe (Zeile 23)
Schließt folgende warmgewalzte Langerzeugnisse ein:
— Flachstahl und andere volle Querschnitte von Stäben, z. B.

Rundstahl , Vierkantstahl , Sechskantstahl , Achtkantstahl
usw.;

— SpezialStäbe (Dreikant, kegelförmig, trapezförmig , halb
rund, flachhalbrund usw.);

— Hohlbohrerstäbe, mit äußerem Durchmesser von > 15
mm bis < 52 mm und mindestens dem zweifachen des
Innendurchmessers.

9. Profilstäbe: Winkel-, T-, Wulstflach-, I-, U- und H-Profile
< 80 mm sowie Spezialprofile (Zeile 24)
— L- und T-Stahl ;
— Wulstflachstahl ;
— U-, I - und H-Stahl < 80 mm Höhe;
— Spezialprofile (z. B. Z-Profile , T-Profile mit ungleichmäßi

gen Flanschen , scharfkantige Winkel-, U- und T-Profile,
Raupenprofile usw.).

II . BEGRIFFSBESTIMMUNG

Genaue Begriffsdefinitionen für Flach- und Langstahlerzeugnisse
finden sich in EN 10 079 „Begriffsbestimmungen für Stahlerzeug
nisse". Wo immer möglich, werden die gleichen Definitionen in
diesem Fragebogen benutzt, unter Berücksichtigung, daß die
Beschreibungen von EN 10079 nicht auf den EGKS-Vertrag
begrenzt sind, noch juristisch auf den EGKS-Vertrag zugeschnit
ten sind.

In Abschnitt III (Erläuterungen zu den Zeilen) sind die Definitionen
an die Notwendigkeit angepaßt , die Meldungen auf Basis der
Bruttoproduktion vorzunehmen; sie können deshalb von den Defi
nitionen der Lieferungen, Aufträge und Bestände, die die Erzeug
nisse auf Versandbasis definieren , abweichen.

III . ERLAUTERUNGEN ZU DEN ZEILEN

Warmbreitband (Zeile 11 )
Ein warmgewalztes Flacherzeugnis, von kontinuierlichen ,
halbkontinuierlichen oder Umkehrstraßen (Stecket usw.) und
einer Breite von > 600 mm, unmittelbar nach dem Walzen in
Rollen gehaspelt . Das Warmbreitband im Walzzustand hat
leicht gewölbte Naturkanten und ist in diesem Zustand zu
erfassen, d. h . vor jeder endgültigen Weiterbearbeitung (Be
säumen, Längs- und Querteilen usw.).

Bandstahl, warmgewalzt (Zeile 12)
Warmgewalztes Flacherzeugnis mit einer Breite unter
600 mm, unmittelbar nach dem Walzen in Rollen aufgehas
pelt . Die Produktion ist unmittelbar nach dem Walzen zu
erfassen, d. h . vor jeder endgültigen Weiterbearbeitung (Be
säumen, Längs- und Querteilen usw.).
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10. H-Trager/Breitflanschträger (Zeile 25)
Warmgewalzte parallelflanschige Träger mit einer Höhe von
> 80 mm, mit einem Querschnitt , der an den Buchstaben H
erinnert . Die Flanschbreite ist größer als das 0,66fache der
Nennhöhe oder beträgt ä 300 mm. Diese Zeile schließt
H-Profile (StQtzprofile) ein , schließt jedoch Grubenausbaupro
file auch mit breiten Flanschen aus.

11 . Andere Träger (Formstahl) (Zeile 26)
Umfaßt warmgewalzte Träger mit einer Höhe 2: 80 mm der
folgenden Querschnittsformen :
— I-Träger, mit Flanschbreiten kleiner oder gleich dem

0,66fachen der Nennhöhe des Profils und ist kleiner als
300 mm;

— U-Träger;
— Formstahlspezialprofile mit Querschnittsformen vergleich

bar den I -, H- oder U-Trägern aber mit Besonderheiten , z. B.
ungleichen oder unsymmetrischen Flanschen und/oder
unüblichen Stegdicken und -höhen usw.;

— Grubenausbauprofile mit einem Querschnitt vergleichbar
des Buchstabens I , H oder des griechischen Buchstabens
Omega.

Diese H - oder I-Träger haben eine stärkere Neigung der
inneren Flanschträger (üblicherweise 8 % oder mehr) im
Vergleich zu den anderen Trägern . Ihre Flanschbreite beträgt
im allgemeinen mehr als das 0,70fache der Nennhöhe.

12. Spundwanderzeugnisse (Zelle 27)
Warmgewalzte Langerzeugnisse, die mit Schlössern oder
Überlappungen der Längsföhrungen zu Trennwänden oder
durchgehenden Spundwänden zusammengefügt werden kön
nen.

13. Schienen (Zeile 28)
Schließt beide Gruppen, leichte und schwere Eisenbahn- und
Straßenbahn-Schienen sowie andere Schienensysteme ein ,
z. B. Kranschienen , Hohlschienen , Rillenschienen.

14. Schienen-Zubehör (Zeile "29)
Enthält nur warmgewalztes Zubehör, z. B. Schwellen , Unter
lagsplatten , Laschen usw.

15. Bandstahl , gespalten aus Warmbreitband (Zeile 111)
Enthält nur gespaltenes Warmbreitband mit Breiten unter
600 mm. Zur Vermeidung von Doppelzählungen werden
erneute Spaltvorgänge von Bändern < 600 mm Breite nicht
mehr berücksichtigt .
Bemerkung:
Auch Spaltvorgänge von Warmbreitband in Breiten von
600 mm und mehr sind nicht als eigener Produktionsvorgang
im Sinne dieses Fragebogens zu betrachten .

16. Bandblech, aus querzerteiltem Warmbreitband (Zeile 112)
Warmgewalztes Flacherzeugnis mit der Definition von Blech,
wie in den Erläuterungen zu Punkt 4 beschrieben, hergestellt
durch Querzerteilen von Warmbreitband.

17. Betonstahl in Stäben, hergestellt durch Ablängen und Rich
ten von Walzdraht (Zeile 121)
Zeigt die Erzeugung von Betonstahl in Stäben durch Ablän
gen und Richten von geripptem Walzdraht , wie in den Erläu
terungen zu Punkt 6 beschrieben.

18. Stabstahl, hergestellt durch Ablängen und Richten von Walz
draht (Zeile 122)
Zeigt die Erzeugung von Stabstahl durch Ablängen und Rich
ten von glattem Walzdraht, wie in den Erläuterungen zu Punkt
6 beschrieben.

19. Elektroblech (Zeile 131 )
Kaltgewalztes Blech in Rollen und Tafeln mit Breiten st 500
mm, mit besonderen Anforderungen an die maximalen
Ummagnetisierungsverluste in Watt und bei einer minimalen
magnetischen Induktion.
— Nicht kornorientiert , nach Schlußglühung sind die magne

tischen Eigenschaften ähnlich, in Walzrichtung und quer
zur Walzrichtung ; diese Sorten können auch ungeglüht
angeboten werden, zur Schlußglühung beim Verarbeiten;

— kornorientiert, mit überlegenen magnetischen Eigenschaf
ten in Walzrichtung .

Die Erzeugung von Elektroblech ist im letzten Produktionssta
dium zu erfassen, nach Schlußglühung und einschließlich der
isolierenden Beschichtung, ausgenommen nicht kornorien
tierte Sorten, die ungeglüht an Vorarbeiter geliefert werden,
hier erfolgt die Erfassung nach dem Kaltwalzen.

Bemerkung:
a) Nicht anzugeben sind die Schlußglühungen eines

EGKS-Werkes für einen EGKS-Hersteller von nicht schluß
geglühtem Blech.

b) Hier ist kein warmgewalztes Elektroblech-Vormaterial
erfaßt. Diese Erzeugnisse werden in Zeile 11 in Rollen oder
in Zeile 112 bei Tafeln erfaßt.

20. (Anderes) Kaltgewalztes Blech in Tafeln und Rollen (ein
schließlich Feinstblech) in Breiten > 500 mm (Zelle 132)
Anzugeben ist die Erzeugung von kaltgewalztem Breitband,
Kaltband mit Breiten > 500 mm und alle anderen Kaltflacher
zeugnisse > 500 mm Breite in Tafeln .
Die Erzeugung ist unmittelbar nach dem Walzen, vor dem
Beizen oder Glühen anzuschreiben und vor jeder Weiterverar
beitung (Spalten , Schneiden usw.).

21 . Weißblech und verzinntes Blech (Zeile 211)
Weißblech ist ein kaltgewalztes Erzeugnis aus weichem,
unlegiertem Stahl , auch als Band jeder Breite und Dicke unter
0,5 mm mit kontinuierlichen elektrolytischen Zinnüberzügen .
Verzinntes Blech ist das gleiche Erzeugnis in Tafeln und
Rollen mit einer Dicke > 0,5 mm.

22. Spezfalverchromtes Blech und Band (ECCS) (Zeile 212)
Kaltgewalztes, weiches, unlegiertes Band jeder Breite und
Dicke < 0,5 mm, auf kathodischem Weg mit zweischichtigem
Überzug mit metallischem Chrom und anschließend mit
einem Chromhydroxid oder hydratisiertem Chromoxid be
schichtet.

23. Oberflächenveredeltes Blech (Zeilen 221 bis 242)
Der Begriff „Oberflächenveredeltes Flacherzeugnis " schließt
Tafeln und Rollen ein: t
— s 500 mm Breite
— als Spaltband in Breiten < 500 mm aus Breitband > 500

mm vor Oberflächenveredelung in EGKS-Unternehmen
gespalten (Nicht-EGKS-Erzeugnis).

Der Begriff „oberflächenveredelt" definiert die Erzeugung von
auf kontinuierlich arbeitenden Anlagen hergestellten dauer
haften Überzügen oder Beschichtungen in EGKS-Unterneh
men .

24. Feuerveredeltes Ternblech (Zeile 221 )
Schmelztauch-überzogenes Blech mit Blei/Zinn-Mischungen .

25. Feuerverzinktes Blech (Zeile 222)
Im Schmelztauchverfahren mit Zink überzogenes Blech.

26. Anderes metallisch feuerveredeltes Blech (Zeile 223)
Blech mit anderen metallischen Schmelztauchüberzügen ,
z. B. Aluminium, Aluminium-Silizium oder Aluminium/Zink-Mi
schungen.

27. Darunter: oberflächenveredeltes Warmbreitband (Zeile 229)
Diese Zeile zeigt alle Überzüge von Zink, Alu-Zink, aber auch
jede andere Art von Feuerveredelungen auf Basis von Warm
breitband.

28. Elektrolytisch veredeltes Ternblech (Zeile 231)
Blech mit elektrolytisch aufgebrachten Blei/Zinn-Überzügen.

29. Andere elektrolytisch metallische Veredelungen (Zeile 232)
Blech mit elektrolytischen Veredelungen mit Metall oder
Metallmischungen, z. B. Zink, Nickel-Zink.

30. Organisch beschichtetes Blech (schwarzes Basisblech) (Zeile
241 )
Unbeschichtetes Blech, mit organischem Material oder einer
Mischung von Metallpuder und organischem Material
beschichtet.

Bemerkung:
In dieser Zeile ist ebenfalls die Erzeugung an mit nichtorgani
schen Materalien überzogenen Blechen (z.B. emaillierte Ble
che) anzugeben .

31 . Organisch beschichtetes Blech (Veredeltes Basisblech)
(Zeile 242)
Metallveredeltes Blech, beschichtet mit organischem Mate
rial oder einer Mischung von Metallpuder und organischem
Material .

Bemerkung:
Hier ist auch jede Erzeugung von anorganisch überzogenem
Blech anzugeben, z. B. Blech mit Überzügen aus Emaille.
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Luxemburg, Januar 1992

Fragebogen 2-14

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

BESTANDE AN BLÖCKEN, HALBZEUG, FLACH- UND LANGERZEUGNISSEN AUS STAHL

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen EGKS-Vertragserzeugnis
se produzierenden Werken auszutollen.

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke einen besonderen
Fragebogen auszufüllen.

3. Zu berücksichtigen sind die Vierteljahre, die mit den
Kalendermonaten März, Juni , September oder Dezember
enden .

4. Zu den Beständen zählen Erzeugnisse aller Güten, ein
schließlich der zweiten Wahl , aber nicht zum unmittelba
ren Einschmelzen bestimmter Schrott.

5. Anzugeben sind die am Letzten des Vierteljahres im
Inland bei den Werken, lagernden Bestände:
— innerhalb der Werke oder auf Vorratsplätzen der Wer

ke,
— ob sie kurz vor dem Versand stehen oder nicht,
— ob sie bereits verkauft sind oder nicht,
— einschließlich Material aus Lohnwalzung und in Ferti

gung befindlichen Mengen.

6. Ebenfalls einzubeziehen sind außerhalb der Werke lagern
de Bestände, sofern sie nicht im Besitz anerkannter Händ
ler sind.

7. Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind Lagerbestän
de auszuschließen, die
— in Werken lagern, in denen NichtrEGKS-Erzeugnisse

hergestellt werden,
— zur Lohnarbeit an andere Vertragswerke geliefert wur

den,

— zwar an Kunden oder Händler geliefert werden, für die
sich das Herstellerwerk jedoch nach den Verkaufsbe
dingungen eventuelle Eigentumsrechte vorbehält.

III . ERLAUTERUNGEN ZU DEN ZEILEN DES
FRAGEBOGENS

1 . Blöcke und Halbzeug (Zeile 10)

a) Rohblöcke sind aus flüssigem Stahl , in Formen
gegossene Waren, die im allgemeinen wie stumpfe
Pyramiden oder Kegel aussehen. Anzugeben ist das
Gewicht brauchbarer Blöcke nach Blockbearbeitung
und Abschöpfen als Vorbereitung für den Verkauf
oder zur Weiterverarbeitung.

b) Bei Halbzeug handelt es sich um Erzeugnisse, die
durch

— Strangguß, evtl. mit anschließendem Walzen und
Schneiden ,

— Druckguß,
— Walzen oder Schneiden von Rohblöcken

gewonnen werden.

Dabei kann es sich um Erzeugnisse mit quadratisch
em, rechteckigem oder rundem Querschnitt oder Röh
renmehrkantstahl handeln .

Anmerkungen:
Erzeugnisse ähnlicher Form, die durch Schmieden
entstehen, sind auszuschließen;
Halbzeug mit rundem Querschnitt, das nicht zum
Weiterwalzen oder zur Hersteilung nahtloser Röhren
bestimmt ist, kann grundsätzlich nur stranggegossen
sein.

Anzugeben ist das Gewicht brauchbaren Halbzeugs
nach eventueller Bearbeitung zur Entfernung von
Oberflächenfehlern und nach der Vorbereitung zum
Verkauf oder für die Weiterverarbeitung.

2. Warmbreitband (Zelle 21)
Warmgewalztes Flacherzeugnis, das in Breiten von
600 mm oder mehr in Rollen aufgewickelt geliefert wird.
In gewalztem Zustand hat Breitband leicht gerundete
Kanten, doch kann es auch mit beschnittenen Kanten
oder aus breiterem Band gespalten geliefert werden.

3. Warmgewalzter Bandstahl (Zeile 22)
Warmgewalztes Flacherzeugnis, das in Breiten bis unter
600 mm geliefert und durch Spalten von Warmbreitband
oder durch Auswalzen gewonnen und anschließend in
Rollen geliefert wird .

4. Blech, warmgewalzt, und Breitflachstahl (Zeile 23)
Anzugeben sind:
— warmgewalztes, durch Querschneiden von Warm

breitband in quadratischer oder rechteckiger Form
hergestelltes Fiacherzeugnls mit einer Breite von
600 mm oder mehr;

I . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die genauen Begriffsbestimmungen der Flach- und Langer
zeugnisse aus Stahl stehen in der Euronorm EN 10079
„Begriffsbestimmungen der Stahlerzeugnisse". Soweit es
irgendwie möglich ist , sind in diesem Fragebogen die glei
chen Begriffsbestimmungen angewandt worden, wobei
berücksichtigt werden muß, daß die Anwendung der Norm
EN 10 079 nicht durch den EGKS-Vertrag begrenzt wird, noch
juristisch an den EGKS-Vertrag gebunden ist.
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— in Umkehrstraßen (Quartobleche) sowie in anderen
Straßen , bei denen das gleiche Verfahren möglich
ist , warmgewalzte Bleche. In gleicher Weise sind
anzugeben in Umkehrstraßen gewalzte Bleche mit
Ober die Breite abnehmender Dicke, plattiertes
Blech ;

— durch Beschneiden beschädigter Warmwalzerzeug
nisse rückgewonnenes Blech , bei denen die
beschädigten Teile zum sofortigen Einschmelzen
verschrottet werden;

— Breitflachstahl mit einer Breite über 150 mm bis
einschließlich 1 250 mm und einer allgemeinen Dik
ke über 4 mm, der immer in Längen (d . h . nicht
aufgerollt) geliefert wird. Eine besondere Erforder
nis hierbei ist die Ausbildung der Kanten ; Breit
flachstahl wird auf allen vier Seiten (oder in Kali
bern) gewalzt .

5. Kaltgewalztes Blech und Feinstblech (Zeile 31)
Anzugeben sind:
— Blech in Tafeln oder Rollen, allgemein hergestellt aus

warmgewalzten, nicht beschichteten Flacherzeugnis
sen , deren Dicke durch Kaltwalzen beträchtlich ver
ringert worden ist.
Anmerkung:
Auszuschließen ist Kaltband in Breiten unter 500
mm;

— Feinstblech, kaltgewalzter, unlegierter, kohlenstoffar
mer Stahl mit einer Dicke von weniger als 0,50 mm in
Tafeln oder Rollen, aus denen normalerweise Weiß
blech oder verchromtes Blech (ECCS) hergestellt
wird.

6. Elektrobleche (Zeile 32)
Kaltgewalztes Blech in Tafeln oder Rollen mit einer
Breite von 500 mm und mehr oder durch Spalten in
EGKS-Betrieben hergestelltes Band mit einer Breite von
unter 500 mm (Nicht-EGKS-Erzeugnis), mit spezifischen
Erfordernissen für Ummagnetisierungsverluste und ma
gnetischer Induktion, und zwar:
— nicht kornorientiert: Das heißt nach der Fertigglü

hung sind die magnetischen Eigenschaften in der
Walzrichtung und in der Querrichtung gleich; es kann
unbeschichtet oder mit einer Isolierungsschicht auf
einer oder beiden Oberflächen geliefert werden; diese
Stahlsorten können auch in nicht-schlußgeglühtem
Zustand zur Schlußglühung durch den Verbraucher
geliefert werden;

— kornorientiert mit besseren magnetischen Eigen
schaften in der Walzrichtung als in der Querrichtung,
geliefert mit einer Isolierungsschicht auf beiden
Oberflächen.

7. Weißblech, verzinntes Blech und ECCS (Zeile 33)
Weißblech und ECCS sind Erzeugnisse nach der obenge
nannten Begriffsbestimmung von Feinstblech, bei denen
aber anschließend elektrolytisch Zinn bzw. eine Dup
lex-Chromschicht direkt auf den Stahlträgerwerkstoff
und darüber eine Außenschicht von wasserhaltigem
Chromoxid oder Hydroxid aufgebracht wird.
Verzinntes Blech ist ein flachgewalztes Erzeugnis in
Tafeln oder Rollen aus unlegiertem, kohlenstoffarmen
Stahl , mit einer Dicke von 0,50 mm oder mehr, wobei die
Oberfläche mit Zinn beschichtet ist.
Anzugeben sind außerdem Weißblech, verzinntes oder
ECCS-Blech, mit lackierter (vernierter) oder bedruckter
Oberfläche.

8. Oberflächenveredeltes Blech (Zeile 34)
„Oberflächenveredeltes Blech " umfaßt :
— 500 mm und mehr;
— < 500 mm Breite, wenn aus Breitbändern > 500 mm

in EGKS-Unternehmen vor oder nach der Oberflä
chenveredelung gespalten (Nicht EGKS).

Ebenfalls anzugeben ist Wellblech mit Sinus-Profil .
Der Ausdruck „oberflächenveredelt " beschreibt die Auf
bringung metallischer, organischer oder anorganischer
Oberflächenbeschichtung durch ein fortlaufendes Be
schichtungsverfahren in einem Werk, das dem
EGKS-Vertrag unterliegt.

9. Walzdraht (Zeile 41)
Warmgewalztes, aufgehaspeltes Langerzeugnis, dessen
Durchmesser im allgemeinen bei 5 mm oder darüber
liegt.
Anmerkung:
Nicht anzugeben ist gestreckter und in Längen geschnit
tener Walzdraht, der unter den entsprechenden Stäben in
diesem Fragebogen aufzuführen ist .

10. Betonstahl (Zelle 42)
Ein auf der Oberfläche verformtes Langerzeugnis mit
rundem oder fast rundem Querschnitt , das in geraden
Stäben warmgewalzt wird mit vom Walzen herrührenden
Vertiefungen und Erhöhungen, bestimmt zur Armierung
von Beton . Anzugeben sind auch gerade Stäbe, die durch
das Ablängen und Strecken von verformtem Walzdraht
hergestellt wurden.

11 . Stabstahl (Zeile 43)
Dieser Ausdruck umfaßt die folgenden warmgewalzten
Langerzeugnisse: Stäbe (mit vollem Querschnitt), sowie
Hohlbohrerstäbe, Winkelstähle, T-Stähle, Flachwulst
stähle sowie Spezialprofile, I -, U- und H-Profile < 80 mm
Höhe.

12. Träger, Grubenausbauprofile und Spundwanderzeugnis
se (Zeile 44)
Anzugeben sind:
— warmgewalzte Langerzeugnisse mit I -, U- oder

H-Querschnitt , (konkave Vielecke) mit einer Höhe von
80 mm oder mehr;

— Grubenausbauprofile mit H-, I - oder Omega-Quer
schnitt.

— Diese H- oder I-Profile unterscheiden sich von ande
ren Trägern durch die größere Neigung der Innensei
ten der sich verjüngenden Flanschen . Im allgemeinen
haben diese Erzeugnisse eine Breite von mehr als 0,7
der nominalen Höhe;

— Spundwanderzeugnisse, warmgewalzt , mit ineinan
dergreifenden Schlössern , die zur Herstellung von
Trennwänden oder durchgehenden Wänden zusam
mengesetzt werden können .

13. Oberbauerzeugnisse (Zeile 45)
Anzugeben sind Bestände schwerer und leichter Eisen
bahn- und Straßenbahnschienen und Erzeugnisse für
andere Schienensysteme (beispielsweise Kranschienen)
zusammen mit warmgewalztem Eisenbahnzubehör (bei
spielsweise Schwellen , Laschen, Unterlagsplatten
usw.).



30 . 12 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 359 / 13

Fragebogen 2-14

BESTÄNDE AN BLÖCKEN, HALBZEUG, FLACH- UND LANGERZEUGNISSEN AUS STAHL

Angaben in metrischen Tonnen

Land : Werk: Vierteljahr:

Gesellschaft : Jahr:

Der ausgefüllte Fragebogen ist spätestens am 30. des dem Vierteljahr folgenden Monats einzusenden .

Erzeugnisse Zeile Bestände im Werk und außerhalb des Werks am Ende des Vierteljahres

01

A. und B. Blöcke und Halbzeug 10 l
C. Warmgewalzte Flacherzeugnisse

Warmbreitband 21

Warmgewalzter Bandstahl 22

Warmgewalztes Blech und Breitflachstahl 23 \
D. Sonstige Flacherzeugnisse

Kaltgewalztes Blech und Feinstblech 31

Elektroblech 32 I
Weißblech , verzinntes Blech , ECCS-Blech 33 I
Anderes oberflächenveredeltes Blech 34 I

E. Langerzeugnisse

Walzdraht 41

Betonstahl (einschließlich Streckdraht) 42
\ \

Stabstahl (einschließlich Streckdraht) 43

Träger, Grubenausbauprofile und
Spundwanderzeugnisse 44

Oberbaumaterial (Schienen und Zubehör) 45 \
Gesamt 50
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Fragebogen 2-56

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D3

ZUGÄNGE VON EGKS-STAHLERZEUGNISSEN

Erläuterungen

I. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

1 . Der Fragebogen erstreckt sich auf alle Werke der
EGKS-Stahlindustrie der Gemeinschaft.

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke eine besondere
Meldung zu erstatten.

— aller Qualitäten, einschließlich deklassierter Erzeug
nisse, die nicht zum unmittelbaren Einschmelzen
bestimmt sind;

— für die Umwandlung in ein anderes EGKS-Erzeugnis
oder zum Weiterverkauf im gleichen Zustand ;

— zur Umwandlung in ein anderes EGKS-Erzeugnis im
Rahmen einer Lohnveredelung;

— die bei anderen Werken im Lohn veredelt wurden.

6. Nicht anzugeben sind folgende Erzeugnis-Zugänge:
— von anderen EGKS-Werken des gleichen Landes;
— gebrauchte Erzeugnisse (z. B. gebrauchte Schienen);
— für den Eigenbedarf im Unternehmen (für Investitionen

und Instandhaltung);
— zum direkten Bedarf in angeschlossenen Nicht

EGKS-Betrieben (z. B. Rohrwerke, Ringwalzwerke,
Schmieden , Ziehereien usw.).

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

4. Ein gesonderter Fragebogen ist für jede der folgenden
Qualitäten auszufüllen:

— unlegierter Stahl

— rost- und hitzebeständiger Stahl

— anderer legierter Stahl
— alle Qualitäten .

II . DEFINITIONEN5. Anzugeben sind alle körperlichen Bezüge von Stahlerzeug
nissen des EGKS-Vertrags, mit Ausnahme der unter
Punkt 6 genannten Fälle, direkt von einem Stahlunterneh
men eines anderen Landes oder vom Handel oder Ver
braucher jeder Herkunft. Eingeschlossen sind Bezüge von
Erzeugnissen:

Die vollständigen Qualitäts- und Erzeugnisdefinitionen dieses
Fragebogens entsprechen den Erläuterungen des Fragebo
gens 2-71 , Gesamtlieferungen von Stahlerzeugnissen.
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Fragebogen 2-71

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

STAHLLIEFERUNGEN IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT SOWIE GESAMTLIEFERUNGEN

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen EGKS-Werken auszufüllen , die EGKS-Erzeug
nisse herstellen und liefern .

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen Standorten haben für
jedes ihrer Werke eine eigene Meldung zu erstatten.

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat .

11 . Lieferungen zur Lohnarbeit oder an Unterlieferanten
Anlieferungen zur Lohnarbeit sind nur im Anhang III zu melden, und nur wenn
der Lohnarbeiter in einem anderen Land ansässig ist.

12. Lieferungen nach Lohnarbelt oder von Unterlieferanten
a) Auftraggeber ist ein EGKS-Unternehmen im gleichen Land

Diese Lieferungen sind hier nicht zu melden.
b) Auftraggeber ist ein EGKS-Unternehmen in einem anderen Land

Ablieferungen nach Lohnarbelt werden vom Lohnarbeiter.
— im Anhang III gemeldet , wenn die Erzeugnisse in die Verfügbarkeit des

Auftraggebers oder eines anderen Hüttenwerkes Obergehen;
— im Anhang II gemeidet , wenn die Erzeugnisse an andere Empfänger

geliefert werden.
Lieferungen in den Markt nach Lohnarbeit werden vom Auftraggeber in
seinem zählteil gemeldet , unabhängig davon, wer die Lieferungen durch
führt . Wird der Versand aus einem anderen Land vorgenommen, wird
diese Angabe zusätzlich auch im Anhang I aufgeführt.

c) Auftraggeber ist kein EGKS-Unternehmen
Der Lohnarbeiter meldet die Ablieferung in seinem Zählteil , und zwar
unabhängig davon , wer der Empfänger ist, da der Auftraggeber (Händler
oder Verbraucher in der EG oder Kunde in Drittländern) nicht an das SAEG
meldet .

13. Lieferungen von kaltgewalzten oder oberflächenveredelten Flacherzeugnis
sen (Zeilen 400 bis 457)
Lieferungen der EGKS-Werke von Kaltbreitband > 500 mm Breite (schwärt
oder Oberzogen) sind mit Enddestination zu melden, ungespalten oder gespal
ten zu Breiten < 500 mm vor dem Versand aus dem EGKS-Betrieb.

II . DEFINITIONEN

A. STAHL-QUALITÄTEN

Die Stahl-Qualitäten entsprechen der Einteilung von EN 10020 „Begriffsbestim
mungen für die Einteilung der Stähle" nach der chemischen Zusammensetzung
der Schmelzanalyse.

1 . Unlegierter Stahl
Als unlegierter Stahl gilt ein Stahl , wenn die nach Abschnitt 4.1 EN 10020
maßgebenden Gehalte der einzelnen Elemente in keinem Fall die in Tabelle 1
und deren Fußnoten für die Elemente bzw. die Kombinationen der Elemente
angegebenen Grenzgehalte erreichen :
1,65 % Mangan
0,50 % Silizium
0,40 % Kupfer oder Blei
0,30 % Chrom oder Nickel
0,10 % Aluminium , Wismut , Kobalt , Selen, Tellur, Vanadium oder Wolf

ram

4. Anzugeben sind alle im Berichtsmonat gelieferten Erzeugnisse und Qualitä
ten einschließlich Abwertungen , soweit sie nicht zum unmittelbaren Ein
schmelzen bestimmt sind (Abwertungen , Abschnitte , Enden , auch aufbereite
te Zuschnitte gewalzter oder teilgewalzter Erzeugnisse oder Halbzeug). Die
unbrauchbaren Reste sind bei Schrott anzugeben. Gemeldet werden die
Lieferungen der Erzeugnisgewichte in dem Zustand, in dem sie vom Werk
oder ab Werkslager geliefert und berechnet werden.

5. Die Lieferungen umfassen alle EGKS-Erzeugnisse , die zur Verpackung der
Erzeugnisse für den Versand verwendet werden.

6. Für jede der hier genannten Qualitätsgruppen ist ein eigener Fragebogen
auszufüllen:
— Unlegierter Stahl
— Rost- und hitzebeständiger Stahl
— Anderer legierter Stahl
— Alle Qualitäten gesamt.

7. Die Meldungen müssen im Zählteil (Teil B , C , D oder E) nach zwei allgemeinen
Grundsätzen zusammengestellt werden; ausgeschlossen sind hier Lieferun
gen zur Umwandlung in andere EGKS-Erzeugnisse:
a) Bei den für einen bestimmten Monat zu berücksichtigenden Vorgängen

handelt es sich um die Lieferungen, die vom meldenden Werk an einen
Kunden für Aktivitäten außerhalb des EGKS-Vertrags (Verbraucher und
Händler in der Gemeinschaft und Kunden in den Drittländern) entweder
direkt oder von einem inländischen Depot oder indirekt (Vergleiche hierzu
Buchstabe b)) ausgeführt werden. Bewegungen zwischen Werk und inlän
dischen Depots werden nicht gemeldet .

b) Die Meldungen richten sich nach den kaufmännischen Grundsätzen, d. h .,
das Werk, bei dem die Bestellung eingeht und das die Lieferung an den
Kunden in Rechnung stellt , muß diese Lieferung melden, auch wenn diese
Erzeugnisse auf seine Rechnung von einem anderen Werk oder einem
Lohnarbeiter (Unterlieferanten) versandt werden. Das meldende Werk
registriert die Mengen in den Spalten der tatsächlichen Empfangsregion.

8. Eigenbedarf der Werke und Lieferungen an integrierte Betriebe außerhalb der
EGKS-Stahlindustrie
Eigenbedarf der Werke und Lieferungen an angeschlossene, nicht zur Stahl
industrie (im Sinne des .EGKS-Vertrags) gehörende Betriebe.
Die im Zählteil gemeldeten Lieferungen schließen den Eigenbedarf der Werke
(Reparatur und Neubauten) ein und auch angeschlossene Betriebe wie z. B.
Röhrenwerke, Schmieden, rollendes Eisenbahnmaterial .
Diese Meldungen schließen Lieferungen aus
— eigener Produktion
— zugekauftem Material (soweit nicht sichergestellt ist , daß der Lieferant

dieses Material als Marktmenge in seinem Zählteil gemeldet hat) ein .

9. Verkäufe an andere EGKS-Unternehmen dar EG
a) Lieferungen an andere EGKS-Betriebe derselben Dachgesellschaft sind

nicht zu melden, sofern beide Betriebe im gleichen Land ansässig sind.
b) Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband

Diese Erzeugnisse sind zu melden in:
- — Teil A, sofern genau bekannt ist , daß sie zum Auswalzen, Weiteroer

kauf oder zur Umwandlung in andere EGKS-Erzeugnisse (Querzerteilen,
Spalten und Beschichten) bestimmt sind.

— Teil B oder C, sofern sie für den Eigenbedarf des empfangenden
Werkes oder zur Umwandlung in Erzeugnisse außerhalb des EGKS-Ver
trags geliefert werden; es sei denn, es ist sichergestellt, daß der
Empfänger des Materials diese Mengen in seinem Zählteil als Markt
meldet. Ebenso ist das Material in diesen Zeilen anzuschreiben, wenn
keine Angaben über die Verwendung des Materials vorliegen.

c) Andere Erzeugnisse
Diese Erzeugnisse sind zu melden:
— im Zählteil C, D oder E, wenn sie zum Eigenbedarf des empfangenden

EGKS-Betriebs oder zur Umwandlung zu Erzeugnissen außerhalb des
EGKS-Vertrags geliefert werden oder wenn keine Angaben Ober die
Verwendung des Materials vorliegen,

— nur im Anhang III , wenn sie an ein EGKS-Unternehmen in einem
anderen Land zum Weiterverkauf oder zur Umwandlung in andere
Erzeugnisse des EGKS-Vertrags geliefert werden . In diesem Fall hat
das empfangende Werk die Lieferungen in den Markt zu melden.

10. Liefeningen im Auftrag von und für Rechnung «Ines Unternehmens
a) Auftraggeber ist ein EGKS-Unternehmen

Das EGKS-Unternehmen, das die Lieferung des Erzeugnisses an Kunden
außerhalb des EGKS-Vertrags in Rechnung stellt , meldet die Lieferung im
Zählteil und als Davonzahl im Anhang I , wenn das versendende Werk in
einem anderen Land liegt . Das versendende Werk meldet die Lieferung
nur, wenn der Auftraggeber ein EGKS-Hüttenwerk in einem anderen Land
ist.
Diese Lieferung ist nicht im Zählteil zu melden , sondern nur im
Anhang II .

b) Auftraggeber ist kein EGKS-Unternehmen
Lieferungen im Auftrag von und für Rechnung eines Unternehmens außer
halb des EGKS-Vertrags sind von dem versendenden Unternehmen im

0,08 % Molybdän
0,06 % Niob
0,0008% Bor
0,05 % Sonstige (mit Ausnahme von Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel ,

Stickstoff).
Entsprechend sind alle Qualitäten , in denen die chemische Zusammensetzung
wenigstens eines der o. a . Elemente erreicht oder überschreitet, als legierter
Stahl auszuweisen.

2. Nichtrostender Stahl
Dies ist Stahl mit einem Gewichtsanteil von & 10,5 % Chrom und s 1,2 %
Kohle, mit keinem oder weiteren Legierungselementen (EN 10020: 5.2.2.2.1).

3. Anderer legierter Stahl
Dies ist legierter Stahl nach EN 10 020: 4.2.2, der nicht der Definition von
„Nichtrostendem Stahl " entspricht.

B. STAHLERZEUGNISSE

Genaue Begriffsdefinitionen für Stahlerzeugnisse finden sich in EN 10079 „Be
griffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse". Wo immer möglich, wurden die glei
chen Definitionen in diesem Fragebogen benutzt, unter Berücksichtigung, daß die
Beschreibungen von EN 10079 nicht auf den .EGKS-Vertrag begrenzt sind, noch
juristisch auf den EGKS-Vertrag zugeschnitten sind.

Da die EN 10 079 normalerweise die Erzeugnisse In versandfertigem Zustand
definiert , war es nicht generell möglich , diese Definitionen zu übernehmen.

1 . Blöcke
Erzeugnis , hergestellt durch Eingießen von flüssigem Stahl in Kokillen mit
Querschnittsformen, ähnlich einer Pyramide oder einem Kegel .
Ausgenommen Rohblockzuschnitte in Formen von Halbzeug und zur Anwen
dung als Halbzeug .

2. Halbzeug
Erzeugnis, hergestellt aus:
— Strangguß nach Walzen oder Schneiden,
— Druckguß,
— Walzen oder Schneiden von Blöcken.
Der Querschnitt kann quadratisch, rechteckig, rund oder für die Herstellung
von Profilen vorgeformt sein (konkav, mehrkantig).
Bemerkungen:
— Ausgenommen Erzeugnisse mit einfachen Formen durch Schmieden her

gestellt ;
— flaches Halbzeug mit Breiten s der zweifachen Dicke;
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15. Organisch beschichtetes Blech
Unbeschichtetes oder metallbeschichtetes Blech, mit organischen Beschich
tungen oder einer Mischung aus Metallpuder und organischem Material
beschichtet , auf kontinuierlichen Anlagen hergestellt .
Bemerkung:
Hier sind auch die Lieferungen von anorganisch beschichtetem Blech zu
melden (z. B. Emaille), wenn sie auf kontinuierlichen Anlagen in EGKS-Werken
hergestellt werden.

16. Walzdraht, einschließlich geripptem Walzdraht
Warmgewalztes, gehaspeltes Langerzeugnis mit einem Durchmesser im all
gemeinen > 5 mm. FQr unlegierte Qualitäten wird unterschieden zwischen:
— Walzdraht mit gerippter Oberfläche für die Bewehrung von Beton;
— Walzdraht mit glatter Oberfläche mit folgenden Querschnitten : rund ,

quadratisch, rechteckig, sechseckig, achteckig, halbrund oder jeder ande
ren vergleichbaren Form.

Für rostfreien und anderen legierten Stahl mit verförmter Oberfläche ist die
Angabe mit glattem Material , gemeinsam in Zeile 514, anzugeben.

J Bemerkung:
Es ist hier kein vor Auslieferung abgelängter, gerichteter Walzdraht zu
melden : dieser gehört in die entsprechenden Zeilen fOr Stähle auf diesem
Fragebogen.

17 . Betonstahl In Stäben
Langprodukt mit gerippter Oberfläche, mit rundem oder fast rundem Quer
schnitt , warmgewalzte Stäbe mit Erhöhungen oder Vertiefungen für die
Bewehrung von Beton. Einschließlich abgelängtem, gerichtetem Walzdraht .
Auch glatte Stäbe für die Bewehrung von Beton sind hier anzugeben .
Bemerkung:
Hierzu zählen nicht die Stäbe aus rostfrei oder anders legiertem Stahl , gerippt
oder glatt für Bewehrungszwecke in Teil II und Teil III des Fragebogens. Sie
sind dort als Stäbe in Zeile 534 anzugeben.

18. Stabstahl
Dieser Begriff enthält die folgenden, warmgewalzten Langerzeugnisse: Flach
stahl und andere Stähle mit vollem Querschnitt , Hohlbohrerstäbe, Winkel-, T-,
Wulstflachstahl , 1-, U-, H-Stäbe < 80 mm Höhe sowie Spezial-Profile. Es
besteht eine Unterscheidung zwischen:
a) Flachstahl :

— warmgewalzter Stab mit rechteckigem Querschnitt, auf allen vier
Seiten gewalzt mit einer Dicke allgemein > 5 mm und Breiten >
150 mm;

b) andere volle Stäbe:
— rund, quadratisch, sechseckig und achteckig . Stäbe mit vollem Quer

schnitt , rund oder mit regelmäßigem Mehrkant von 4, 6 oder 8 Seiten ,
und in Teil II und III einschl . Stäben in rostfreien oder anderen legierten
Qualitäten, bestimmt für die Bewehrung von Beton, glatt oder gerippt .
Spezial-Stäbe (Dreikant , kegelförmig, trapezförmig, Rippenfederstahl ,
halbrund, flach-halbrund usw.),

c) Winkel-, T-, Wulstflachstahl , I-, U- und H-Stäbe < 80 mm Höhe, Spezial-Pro
file , z. B. ,
— Winkel- und T-Profile;
— Wulstflachstahl ;
— U. , I - und H-Profile < 80 mm Steghöhe;

3. Warmbreitband
Warmgewalzte Flacherzeugnisse in Breiten von 600 mm in Rollen aufgehas
pelt. Warmbreitband hat leicht gewölbte Naturkanten, kann aber auch mit
geschnittenen Kanten oder aus breiteren Bändern gespalten sein .

4. Bandstahl, warmgewalzt
Warmgewalztes Flacherzeugnis mit Breiten < 600 mm, aus Warmbreitband
gespalten oder unmittelbar nach dem Walzen aufgerollt . Bandstahl gibt es
auch abgelängt in Form von Stäben.

5. Bandblech
Flachgewalzte Erzeugnisse durch Querzerteilen von Warmbreitband herge
stellt, allgemein in quadratischen oder rechteckigen Tafeln mit Breiten
> 600 mm. Einschließlich „Plattierter Erzeugnisse", die nach den jeweiligen
chemischen Zusammensetzungen der Grundwerkstoffe zugeordnet werden .
Abhängig von der Dicke bezeichnet man das Erzeugnis als :
— Grobblech: Dicke > 3 mm,
— Feinblech: Dicke < 3 mm.

6. Quartoblech u. 8.
Diese Zeile umfaßt Quartoblech, warmgewaltz auf Quartostra&en, und gele
gentlich auch Blech, das auf vergleichbaren Straßen gewalzt wurde. Ein
schließlich Blech mit über die Breite abnehmender Dicke, auf Quartostraßen
hergestellt, und plattiertes Blech, abhängig von der chemischen Zusammen
setzung des Basismaterials.
Einzubeziehen ist Blech, aus warmgewalzten Flacherzeugnissen, in EGKS-Un
ternehmen geschnitten, deren fehlerhafte Reststücke Schrott zum Wiederein
schmelzen sind.

7. Breitflachstahl
Warmgewalztes Flacherzeugnis mit einer Breite Ober 150 mm bis einschließ
lich 1 250 mm und im allgemeinen mit einer Dicke > 4 mm, immer in Tafeln ,
nicht gerollt. Die spezielle Anforderung wird an die Ausbildung der Kanten
gestellt; Breitflachstahl wird auf allen vier Seiten oder im geschlossenen
Kaliber gewalzt.

8. Kaltgewalztes Blech ohne Überzüge
Blech in Tafeln und Rollen, allgemein definiert wie warmgewalzte Flach
erzeugnisse ohne Überzüge, weisen jedoch eine erhebliche Reduzierung der
Dicke durch Kaltwalzen auf.
Bemerkung: i
— Ohne Kaltband in Breiten < 500 mm
— kennzeichnet separat das Kaltspaltband unter 500 mm Breite, das in

EGKS-Betrieben aus Kaltbreitband in Breiten > 500 mm gespalten wird
(Nicht EGKS-Erzeugnis).

— In den Teilen II , III und IV dieses Fragebogens sind bei rostfreiem und
anderen legierten Stahl auch die Erzeugnisse mit Überzügen in die Zeilen
für Erzeugnisse ohne Überzüge anzugeben.

9. Elektroblech
Kaltgewalztes Blech in Rollen und Tafeln mit Breiten 2 500 mm und Spalt
band in Breiten < 500 mm in EGKS-Betrieben gespalten (Nicht EKGS-Erzeug
nis). Es hat besondere Anforderungen an die maximalen Ummagnetisierungs
verluste in Watt bei einer maximalen magnetischen Induktion :
— nicht kornorientiert, nach Schlußglühung sind die magnetischen Eigen

schaften ähnlich, in Walzrichtung und quer zur Walzrichtung. Es kann
ohne weitere Überzüge oder mit isolierenden Überzügen — auf einer oder
beiden Seiten — versehen sein . Diese Sorten können auch ungeglüht sein ,
zur Schlußglühung beim Verarbeiten

— kornorientiert, mit überlegeneren magnetischen Eigenschaften in Walz
richtung, versehen mit einer Isolierschicht auf beiden Seiten.

Nicht kornorientiertes Blech ist entsprechend der chemischen Zusammenset
zung in Teil I als unlegiert oder Teil III (für silizierte oder alusilizierte Qualitä
ten) anzugeben. Kornorientiertes Blech ist immer im Teil III zu melden ,
einschließlich der Isolierüberzüge:
a) ohne Warmbreitband und Bandstahl , bestimmt für die Herstellung von

Elektroblech. Diese werden in Teil A gemeldet ;
b) ohne warmgewalzte Flacherzeugnisse mit besonderen magnetischen und

mechanischen Eigenschaften. Diese sind mit den anderen Warmflach
erzeugnissen in Teil C dieses Fragebogens zu melden;

c) Verkäufe von nicht schlußgeglühtem Elektroblech an andere EGKS-Her
steller in einem anderen Land sind in Anhang III zu melden . Nach der
Schlußglühung hat das empfangende Werk die Lieferungen in den Markt
in seinem Zählteil zu melden.

10. Feinstblech
Kaltgewalzte, unlegierte, weiche Stähle < 0,50 mm Dicke, in Tafeln und
Rollen regelmäßig zur Herstellung von Weißblech und ECCS-Blech benutzt ,
aber in verschiedenen Verpackungsanwendungen auch unmittelbar verarbei
tet . Zu melden ist daher auch das Feinstblech, das von EGKS-Betrieben mit
bedruckter oder lackierter Oberfläche geliefert wird.

11 . Weißblech, verzinntes Blech und ECCS
Weißblech und ECCS sind Erzeugnisse wie unter Feinstblech definiert , haben
jedoch einen elektrolytischen Überzug aus Zinn bzw. einen zweischichtigen
Überzug mit metallischem Chrom und anschließend mit einem Chrom
hydroxid oder hydratisiertem Chromoxid überzogen.
Verzinntes Blech ist ein unlegierter, weicher Stahl in Tafeln und Rollen ,
kaltgewalzt mit Dicken > 0,50 mm, mit Zinn überzogen .
Anzugeben ist auch Weißblech, verzinntes Blech oder ECCS-Blech , dessen
Oberfläche in EGKS-Betrieben lackiert oder bedruckt wurde.

12. Oberflächenveredeltes Blech
Der Begriff „Oberflächenveredeltes Blech" schließt Tafeln und Rollen ein :
— a 500 mm Breite;
— < 500 mm Spaltband aus schwarzem oder oberflächenveredeltem Breit

band in Breiten ä 500 mm, in EGKS-Betrieben gespalten (Nicht EGKS).
Einschließlich Wellblech.

Der Begriff „Oberflächenveredelt" definiert die Erzeugung von auf kontinuier
lich arbeitenden Anlagen hergestellten, dauerhaften Überzügen oder
Beschichtungen in EGKS-Unternehmen.

13. Feuerveredeltes Blech
Blech mit Metallüberzügen, die im Schmelztauchverfahren auf kontinuierlich
arbeitenden Anlagen hergestellt werden. Die Hauptvarianten sind:
a) Tern = Blei/Zinn-Mischungen;
b) Zink;
c) Aluminium oder Aluminium/Silizium-Mischungen;
d) Aluminium/Zink-Mischungen.
Einschließlich aller anderen Metallüberzüge mit dem obengenannten Herstell
verfahren.

14. Elektrolytisch veredeltes Blech
Blech mit kontinuierlichen Metallüberzügen durch elektrolytische Verfahren.
Die Hauptvarianten sind:
a) Tern = Blei/Zinn-Mischungen;
b) Zink;
c) Zink/Nickel-Mischungen.

— Spezial-Profile (z. B. Z-Stahl , T-Stahl mit ungleichen Flanschen, scharf
kantige L-, U- und T-Profile, Rampenprofile).

19 . Träger
Warmgewalzte Langerzeugnisse mit einem Querschnitt, ähnlich den Buchsta
ben I , H und U, mit einer Steghöhe von 80 mm oder mehr.
Im Vergleich zu EN 10079, die die Träger nach den Formen unterteilt, wird in
diesem Fragebogen die hauptsächliche Unterteilung zwischen parallelflan
schigen und konischen Flanschen vorgenommen:'
a) parallelflanschige H-Träger

— Parallelflansch-Träger mit einem Querschnitt, der an' den Buchstaben
H erinnert. Die Flanschbreite ist größer als das 0,66fache der Nenn
höhe oder beträgt & 300 mm;

b) parallelflanschige I-Träger
— Parallelflanschige Träger mit einem Querschnitt, der an den Buchsta

ben I erinnert , die Flanschbreite ist % als das 0,66fache der Nennhöhe
und < 300 mm;

c) andere Träger-Profile
— U-Träger
— I - und H-Träger mit geneigten Flanschen, ohne Grubenausbauprofile;
— Spezial-Formstahl-Profile mit I-, H- oder U-Querschnitten, aber mit

Besonderheiten, z. B. ungleichen oder unsymmetrischen Flanschen
oder unüblichen Stegdicken.

20. Grubenausbau-Profile
Warmgewalzte Langerzeugnisse mit einem Querschnitt, der an die Buchsta
ben H , I oder den griechischen Buchstaben Omega erinnert . Die H- oder
I-Profile unterscheiden sich von den anderen Trägern durch eine stärkere
Neigung der inneren Flansche. Ihre Flanschseite beträgt im allgemeinen
mehr als das 0,70fache der Nennhöhe.

21 . Spundwanderzeugnisse
Warmgewalzte Langerzeugnisse, die mit Schlössern oder Überlappungen der
Längsführungen zu Trennwänden oder durchgehenden Spundwänden zusam
mengefügt werden.

22. Oberbauerzeugnisse
Leichte und schwere Eisen- und Straßenbahnschienen und Erzeugnisse für
andere Schienensysteme (z. B. Kranschienen), gemeinsam mit warmgewalz
tem" Oberbauzubehör (z. B. Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen usw.).

III . BEMERKUNGEN ZU DEN ZEILEN UND SPALTEN

1 . Zeilen 131 und 316
Hier ist Warmbreitband zur Umwandlung in andere Erzeugnisse des EGKS-Ver
trags, Weiterwalzen oder querzerteiltem Ila-Blech, Spalten zu Bandstahl oder
zur unmittelbaren Oberflächenveredelung, z. B. mit Zink in einem Unternehmen
der EGKS-Stahlindustrie.

2. Zeilen 311 und 316
Betrifft Lieferungen von Warmbreitband an Verbraucher außerhalb des
EGKS-Vertrags (Verbraucher, Lagerhandel und Drittländer) zur direkten Ver
wendung (z. d. V.).

3. Zeilen 520 und 534
Einschließlich der Stäbe, die in den Werken zum Öffnen der Hochofen-Abstich
löser verwendet werden.

4. Zeile 610
Zeigt die Lieferungen von Kaltspaltband in Breiten unter 500 mm und Dicken



30. 12. 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 359 / 19

STAHUUEFERUNGMEN IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT SOWIE GESAMTLIEFERUNGEN





30 . 12 . 91 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 359 / 21

Luxemburg , Januar 1992

Fragebogen 2-72
I. Teil

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Untemehmensstatistik
D3

STAHLLIEFERUNGEN IN DRITTLÄNDER

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die Anforderungen und Grundsätze zum Ausfüllen dieses
Fragebogens und die entsprechenden Definitionen der Quali
täten und Produkte sind erläutert in Fragebogen 2-71 „Stahl
lieferungen gesamt".

Kaimaninseln
Jamaica
St. Vincent
Barbados
Trinidad u. Tobago
Grenada
Niederländische
Antillen
Anguilla
Dominica
St. Lucia

Honduras
Nicaragua
Nevis
Dominikanische
Republik
Belize
Bermuda
St. Christoph
Mexiko
Panama (ohne
Kanalzone)

El Salvador
Bahamas
Türks- und Caicos
Inseln
Britische
Jungfern-Inseln
Montserrat
Antigua und
Barbuda
Aruba

Spalte 240:
Südamerika
Umfaßt folgende Länder:
Argentinien
Bolivien
Kolumbien
Paraguay
Venezuela
Falklandinseln
Brasilien
Chile
Ecuador
Uruguay
Peru
Guayana
Französisch-Guayana
Surinam

II . GRUPPIERUNG DER DRITTLANDER

Diese Ländereinteilung richtet sich nach der Geonomenklatur
für den Außenhandel der EG, Änderungen dazu erscheinen im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.

Spalte 100:
Europa:
Summe der Spalten 110 und 130.

Spalte 110:
Westeuropa:
Umfaßt außer den in den Spalten 111 bis 117 aufgeführten
Ländern folgende Länder:
Island Färöer
Andorra Gibraltar
Malta Vatikanstadt

Spalte 130:
Osteuropa:
Umfaßt neben den Ländern in den Spalten 131 bis 136 noch
zusätzlich Albanien .

Spalte 200:
Amerika:
Umfaßt außer den in den Spalten 210 bis 240 genannten
Ländern die Länder:
Grönland St. Pierre und Miquelon .

Spalte 210:
USA und Besitzungen :
Umfaßt das Gebiet des Bundesstaates mit den Außenbesit
zungen
(Puerto-Rico, Panamakanalzone, Amerikanisch-Ozeanien ,
Amerikanische Jungferninseln).

Spalte 230:
Mittelamerika:
Umfaßt folgende Länder:
Costa Rica Kuba Guadeloupe
Guatemala Haiti Martinique

Spalte 300:
Asien :
Umfaßt außer den in den Spalten 310 bis 350 genannten
Ländern die Länder:
Afghanistan Malediven Buthan
Pakistan Sri Lanka Mongolei
Bangladesch Nepal

Spalte 310:
Naher und Mittlerer Osten
Umfaßt folgende Länder:
Zypern Israel
Libanon Jordanien
Syrien Saudi-Arabien
Irak Kuwait
Iran Bahrein

Katar
Vereinigte Arabi
sche Emirate
Oman
Jemen

Spalte 350:
Südostasien
Umfaßt folgende Länder:
Myanmar (Burma) Indonesien
Thailand Malaysia
Laos Brunei
Vietnam Singapur
Kamputschea Philippinen

Nordkorea
Südkorea
Taiwan
Hongkong
Macao
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Fragebogen 2-72
II. Teil

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

STAHLLIEFERUNGEN IN DRITTLANDER
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Fragebogen 2-73
1 . Teil

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Untemehmensstatistik
D3

STAHLLIEFERUNGEN IN DAS INLAND
NACH ERZEUGNISSEN UND ABNEHMERGRUPPEN

Erläuterungen

Spalte 12: Schmieden und Gesenkschmieden
Diese Spalte umfaßt die mit Hüttenwerken verbundenen
sowie die übrigen Schmieden mit Ausnahme der Schmieden ,
die mit anderen Industriezweigen verbunden sind . Diese sind
der Spalte des betreffenden Industriezweiges zuzuordnen . Die
Spalte umfaßt außerdem die Herstellung schwerer Schmiede
stücke sowie die Herstellung kleiner und mittlerer Schmiede
stücke und Gesenkschmiedestücke, einschließlich Radreifen,
Ringen , Radsternen und Achsen und Kaltfließpreßteilen .
Dagegen ist die Herstellung folgender Erzeugnisse: ge
schmiedete Schrauben , Verbindungsflansche, Ketten und
geschmiedete Federn nicht der Gruppe „Schmieden und
Gesenkschmieden", sondern der betreffenden Gruppe, zu der
sie ihrer Natur nach gehören , zuzuordnen.

Spalte 13: Stahlrohrindustrie
Herstellung nahtloser Rohre und geschweißter Rohre aus
kalt- oder warmgewalzten Blechen, Bandstahl und Warmbreit
band, einschließlich Präzisionsstahlrohren und Speziairohren
(z. B. Elektrorohre).

Spalte 14: Drahtziehereien
Herstellung von kaltgezogenem Draht aus Walzdraht.

Spalte 15: Stabziehereien
Herstellung von Stäben und Profilen durch Ziehen , Schälen
oder Schleifen unter Verminderung der Materialdicke.

Spalte 16: Herstellung von Kaltband
Hersteilung von Kaltband durch Kaltwalzen in Breiten unter
500 mm. Ausgeschlossen ist Spaltband aus Kaltbreitband in
EGKS-Unternehmen gespalten .

Spalte 17: Kaltprofilwalzwerke
Herstellung kaltgewalzter Profile aus warm- oder kaltgewalz
tem Bandstahl oder Blech.

Spalte 18: Herstellung von Zieh- und Stanzteilen
Zwischenindustrie ausgeübt von unabhängigen Unterneh
men, Verbraucher von Flacherzeugnissen (in erster Linie Ble
chen), die nach Stanzen oder Umformung durch Tiefziehen (1)
in den verlangten Abmessungen und Formen an andere
Verbraucherindustrien weitergeliefert werden.
Diese Spalte umfaßt außerdem die mit der Eisen- und Stahlin
dustrie verbundenen Betriebsabteilungen für Zieh- und Stanz
teile. Nicht zu erfassen sind hier die mit anderen Industrien
verbundenen Betriebsabteilungen; diese sind in der Spalte
des betreffenden Industriezweiges aufzuführen .

Spalte 20: Maschinenbau
(ausgenommen elektrische Maschinen)
Dieser Sektor umfaßt insbesondere die Herstellung von land
wirtschaftlichen Maschinen und Ackerschleppern , von Metall
bearbeitungsmaschinen , Masch inenwerkzeugen und Vorrich

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen EGKS-Betrieben auszufül
len , die EGKS-Erzeugnisse herstellen .

2. Das Berichtsjahr ist das Kalenderjahr.

3. Anzuschreiben sind die Lieferungen aller Erzeugnisse ein
schließlich der abgewerteten Erzeugnisse, soweit sie
nicht zum unmittelbaren Einschmelzen bestimmt sind
(zweite, dritte usw. Wahl , Unterlängen, Stückbleche,
Abschnitte und Enden usw.). Gemeldet werden die Liefe
rungen der Erzeugnisgewichte in dem Zustand , in dem sie
vom Werk oder ab Werkslager geliefert und berechnet
werden.

4. Die allgemeinen Bestimmungen und die Einzelfälle (Lohn
veredelungen , Eigenbedarf usw.), die bestimmen, wie Lie
ferungen zu bewerten sind, sind in den allgemeinen Erläu
terungen des Fragebogens 2-71 festgelegt, Stahllieferun
gen gesamt.

5. In diesem Fragebogen sind die Abnehmer-Industrien
bestimmt nach der NACE „Nomenklatur der Aktivitäten
der EG", zusammengefaßt in Branchensummen in Über
einstimmung mit der Hauptaktivität jedes Verbrauchers.
Diese Methode folgt dem Weg der Nutzung der Stahler
zeugnisse unter Berücksichtigung der Hauptmerkmaie
und Anwendungen, wie sie in den Euro-Normen für Stahl
qualitäten beschrieben sind.

6. Die Verbrauchsindustrien sind in Branchen unterteilt nach
folgenden Regeln:
— hat das Unternehmen mehrere Werke, werden die

Aktivitäten jedes Werkes gesondert betrachtet ;
— hat däs Unternehmen mehrere unterschiedliche Pro

duktionen , sind die jeweiligen Abteilungen für den
Stahlverbrauch individuell zuzuordnen;

— die Zuordnung ist in Übereinstimmung mit den Aktivi
täten der Werksabteilung festzulegen, die den Stahl
erhält, kauft oder empfängt von einem EGKS-Unterneh
men für eine Verwendung außerhalb des EGKS-Ver
trags.

II . DEFINITIONEN DER QUALITÄTSGRUPPEN
UND ERZEUGNISSE

Die vollständigen Qualitäts- und Erzeugnisdefinitionen dieses
Fragebogens entsprechen den Erläuterungen des Fragebo
gens 2-71 , Gesamtlieferungen von Stahlerzeugnissen.

III . ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ABNEHMERGRUPPEN

Die nachstehende Abgrenzung der in den Spalten eingesetz
ten Industriegruppen erfolgte in Anlehnung an die Allgemeine
Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen
Gemeinschaften (NACE) sowie der internationalen Klassifi
zierung der UNO. Im Anhang zu diesen Erläuterungen werden
die Zeilen des Fragebogens den entsprechenden Klassen und
Gruppen der NACE und der UNO gegenübergestellt.

( 1) Nach dieser Behandlung unterliegen die Bleche oder die anderen
betreffenden Erzeugnisse im allgemeinen nicht mehr dem Gemein
samen Markt der EGKS.
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tungen für Maschinen, die Herstellung von Textilmaschinen,
deren Zubehör und Nähmaschinen sowie von Maschinen und
Apparaten für das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe, die
chemische und verwandte Industrien , die Herstellung von
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen, Bergwerks-, Gießerei
und Baumaschinen sowie Hebezügen und Fördermitteln, die
Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Wälzlagern und
Antriebselementen, von Holzbe- und Verarbeitungsmaschi
nen, von Papier- und Druckereimaschinen, von Maschinen für
Wäscherei und chemische Reinigung sowie von Schuh- und
Lederindustriemaschinen, die Herstellung von Verbrennungs
motoren, von Wasser- und Wärmekraftturbinen und sonstigen
Maschinen zur mechanischen Energieerzeugung, die Herstel
lung von Verdichtern , Pumpen sowie hydraulischen und pneu
matischen Druckübertragungsvorrichtungen, von Ventilato
ren, lufttechnischen und Trocknungsanlagen , von Kältema
schinen für Landwirtschaft und Gewerbe und nichtelektri
schen Industrieöfen , von Autogengeräten und -maschinen
sowie von Armaturen , außerdem die Herstellung von Büroma
schinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtun
gen. Werkstätten, die Einzelteile und Stücke der genannten
Maschinen herstellen, sind ebenfalls einzubeziehen . Nicht
erfaßt wird in diesem Sektor dagegen die Herstellung von
Fahrzeugen (Kraftfahrzeuge, Motorräder, Fahrräder und Flug
zeuge) sowie deren Motoren.

Spalte-43: KFZ-, Fahrrad- und sonstiger Fahrzeugbau
1 . Bau von Kraftfahrzeugen und Karrosseriebau
Herstellung und Zusammenbau von fahrbereiten Kraft
fahrzeugen , wie z. B. von Touristenwagen, Autobussen
und Verkehrsomnibussen , Lastwagen und Lastwagen
sowie Wohnwagenanhängern , Plattformwagen für alle
Zwecke und Fahrzeuge für besondere Zwecke (Kranken
wagen, Taxis usw.); Herstellung von Einzelteilen und
Zubehör für Kraftfahrzeuge, wie z. B. Motoren, Bremsen ,
Kupplungen , Achsen, Getriebe, Transmissionen, Räder
und Chassis. Diese Position umfaßt nicht Reifen und
Schläuche, Verglasung und elektrische Ausrüstungen
sowie selbstfahrende Transportwagen .

2. Reparatur von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern
Reparatur von Kraftfahrzeugen, Lastkraftwagen mit Moto
renantrieb, Fahrrädern und alle Spezialreparaturen (Auto
verdecke und elektrische Ausrüstungen).

3. Bau von Fahrrädern und Motorrädern

Bau von Motorrädern und Motorrollern, Fahrrädern und
Dreirädern sowie Velotaxis; Herstellung von Einzelteilen,
wie Motoren , Speichen , Felgen, Sätteln, Rahmen, Gang
schaltungen und Lenkstangen .

4. Bau von Flugzeugen
Bau, Montage und Reparatur von Flugzeugen, Segelflug
zeugen und Einzelteilen für Flugzeuge, wie z. B. Motoren,
Propeller, Ruder und Landegestelle. Die Herstellung von
Navigationsgeräten für die Luftfahrt fällt unter Spalte 77.

Spalte 51 : Stahlbau
Diese Gruppe umfaßt die nachstehenden Tätigkeiten :
— Bau von Brücken, Hoch- und Wasserbauten aus Stahl;
— Herstellung von Grubenausbau- und -stützungskonstruk
tionen;

— Herstellung von festem Eisenbahnmaterial, wie Herzstük
ken, Weichen, Pfeilern , Kreuzungen, beweglichen Signa
lanlagen usw.

Spalte 52: Baugewerbe
Umfaßt die nachstehenden Bauarbeiten mit Ausnahme der
Stahlbauten (Spalte 51 ): Bau, Reparatur und Abbruch von
Gebäuden, Landstraßen, Straßen und Brücken; Aufschlie
ßungsarbeiten, wie z. B. Abfluß- und Wasserkanalisation ,
Eisenbahnanlagen (ohne Gleisanlagen), Molen, Tunnel, Tief
und Hochbauten, Brücken , Viadukte, Talsperren , Trockenle
gungsarbeiten, Arbeiten zur Bodenverbesserung , Aquädukte,
Berieselungsanlagen und Regulierungsarbeiten, Wasserkraft
werke, hydraulische Anlagen , Verlegung von Gasleitungen,
Schacht- und Grubenausbauten, Rohrleitungen und alle ande
ren Arten von Großbauten; Hafenarbeiten wie Baggern , Ent
fernung von Felsen unter Wasser, Einrammen von Pfählen ,
Trockenlegungen, Bau von Häfen und Schiffahrtswegen ;
Brunnen , Flugplätze, Sportplätze; Golfplätze; Schwimmbek
ken; Tennisplätze; Parkplätze; Nachrichtensysteme, wie z. B.
Telefon- und Telegraphenlinien und alle sonstigen Arbeiten,
die von einem Privatunternehmen oder einer Verwaltung
durchgeführt werden. Diese Gruppe umfaßt außerdem die
handwerklichen Berufe des Baunebengewerbes, wie Zimmer
leute, Klempner, Stukkateure und Elektriker, ebenso die Her
steller von Pfählen und Rohren aus Stahlbeton, von Pfeilern
usw.

Nicht aufzuführen sind hier Bau, Reparatur- und Abbruchar
beiten, die von Unternehmen, die zu anderen Industriezwei
gen gehören , auf eigene Rechnung zusätzlich ausgeführt
werden. Dagegen sind Bagger-, Abraumbeseitigungs-,
Schacht- und Erdarbeiten im Hinblick auf die Gewinnung
mineralischer Rohstoffe den verschiedenen Zweigen der
Grundstoffindustrie zuzuordnen (Spalten 81 und 82).

Spalte 30: Bau elektrischer Maschinen

Diese Spalte umfaßt die Herstellung von isolierten Elektroka
beln, -leitungen und Drähten , von Elektromotoren, -generato
ren und -transformatoren sowie von Schalt- und Installations
geräten, die Herstellung von gewerblichen Elektrogeräten,
-einrichtungen und -ausrüstungen, von Batterien und Akku
mulatoren, die Herstellung von Fernmeldegeräten , Meß- und
Regelgeräten sowie elektromedizinischen u. ä. Geräten, die
Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und phototechnischen
Geräten und Anlagen (ohne elektronische Datenverarbei
tungsmaschinen) sowie bespielten Schallplatten und Tonbän
dern, die Herstellung von Elektro-Haushaltsgeräten sowie von
elektrischen Leuchten (einschließlich Glüh- und Entladungs
lampen). Diese Gruppe umfaßt nicht Meßgeräte zur Feststel
lung elektrischer Größen (Zähler), gleichgültig ob es sich um
Registriergeräte handelt oder nicht. Diese Geräte sind der
Spalte 77 zuzuordnen. In dieser Spalte sind nur die Lieferun
gen an die Hersteller der genannten Geräte anzugeben, aus
genommen sind hier Lieferungen an Elektrizitätsgesellschaf
ten, die in Spalte 92 enthalten sind.

Spalte 41 : Schiffbau

See- und Flußwerften; Bau und Instandsetzung von Schiffen
aller Art; Bau von Schiffsmotoren und Herstellung von Spe
zialteilen für Schiffe durch spezialisierte Betriebe, Abwrak
kung von Schiffen.

Spalte 42: Lokomotiv- und Waggonbau

Bau und Überholung von Lokomotiven aller Art und für jede
Spurweite sowie von Waggons und Straßenbahnwagen für
Personen und Güter. Diese Position umfaßt gleichfalls die
Herstellung von Lokomotiven und Waggons und deren Repa
ratur in den Ausbesserungswerken der Eisenbahngesell
schaften. (Einzubeziehen sind also alle Lieferungen außer
den Lieferungen von Oberbaumaterial oder für Oberbau-Zube
hör, Träger, Brücken usw. an Schienentransportunterneh
men.)
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Fragebogen 2-73
2. Teil

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

STAHLLIEFERUNGEN IN DAS INLAND NACH ERZEUGNISSEN UND ABNEHMERGRUPPEN

Erläuterungen (Fortsetzung)

Spalte 60: Schienenbahnen
Diese Gruppe umfaßt den Bau und die Unterhaltung von öffent
lichen oder privaten Eisen- und Straßenbahnen ebenso wie ihr
Zubehör (Träger, Weichen, Eisenbahnbrücken, Signalmasten
usw.), sofern die letztgenannten Arbeiten unmittelbar von den
betreffenden Gesellschaften selbst ausgeführt werden.

Spalte 71 : Herstellung von Stahlmöbeln
Herstellung von Stahlmöbeln für Haushalte, Büros, Gaststätten ,
Verwaltungsgebäude und berufliche Zwecke sowie Büro- und
Geschäftseinrichtungen (einschließlich Panzerschränken).

Spalte 72: Herstellung von Schrauben usw.
Diese Gruppe umfaßt die Herstellung folgender Erzeugnisse (ein
schließlich geschmiedeter Schrauben): Schrauben , Schrauben
muttern, Gelenke, Unterlegscheiben, Nieten und Spindeln , femer
gedrehte Standard- oder Modellerzeugnisse.

Spalte 73: Herstellung von Eisen- und Stahlkuizwaren
Diese Spalte umfaßt die nachstehenden Tätigkeiten :
— Herstellung von Handwerkzeugen sowie landwirtschaftlichen

Geräten und Werkzeugen von Schneidwaren und Bestecken;
— Herstellung von Öfen und Herden aller Art für den Haushalt ,

von Geräten und Artikeln für Haushalt und Gewerbe sowie
sonstigen Blechwaren, von leichten Waffen und deren Muni
tion sowie von Metalikurzwaren;

— Herstellung von Toren, Türen, Fenstern und ähnlichen Bauele
menten aus gewalzten Stahlprofilen:

— Herstellung von Drahtfertigerzeugnissen ;
— Herstellung von Federn und Ketten;
— Herstellung von Schlössern und Beschlägen.

Spalte 74: Herstellung von Blechpackungen
Dosen und Kanister zur Verpackung von Nahrungsmittelkonser
ven , Öl , Milchprodukten , Tabak, Heilmitteln , Getränken, Bohner
wachs, Schuhcreme usw. (einschließlich Sprühdosen). Verschlüs
se für Flaschen und Dosen, Kronen- und Schraubverschlüsse.
Andere Verpackungserzeugnisse wie Spulen zum Aufrollen von
geleimtem Papier oder von Filmen, Stahlbänder zur Verstärkung
von Kisten, Kartons und sonstigen Verpackungen .

Spalte 75: Herstellung von Metallfässern
Fässer aller Art für den Transport von Waren.

Spalte 76: Herstellung von Kesseln und anderen Behältern
Herstellung von Metallbehältern, wie Benzinkanister, Großtanks
für den Transport von Milch, Kessel , Sammelbehälter (einschließ
lich Gasometern), geschweißte Gasflaschen, Müllkästen und ähn
liche Erzeugnisse mit Ausnahme von Metallfässern (Spalte 75)
und Büchsen und Kanistern für Konserven (Herstellung von
Blechpackungen , Spalte 74). Bau von Druckrohrleitungen.

Spalte 77: Herstellung von feinmechanischen und optischen
Instrumenten, Spielzeug
Diese Gruppe umfaßt :
1 . Feinmechanische Instrumente

Herstellung von Meß-, Kontroll- (z. B. Navigationsgeräte für die
Luftfahrt) und Laborgeräten sowie Präzisionsinstrumenten,
von medizinisch-chirurgischen Instrumenten und Geräten für
Chirurgen und sonstige Ärzte.

2. Herstellung von photographischen Erzeugnissen und opti
schen Instrumenten.

Herstellung von optischen Instrumenten, Linsen und Augen
gläsern sowie photographisches Material und photographi
sche Ausrüstungen, einschließlich der unbelichteten Filme
und Platten.

3. Herstellung und Reparatur von Uhren.
4. Herstellung von Musikinstrumenten .

Die Herstellung von Musikinstrumenten, wie z. B. Klavieren,
Saiteninstrumenten, Blasinstrumenten , Schlaginstrumenten,
Schallplatten. Die Herstellung von Tonaufnahme- und Tonwie
dergabegeräten fällt unter „elektrische Maschinen und Ausrü
stungen ".

5. Spielzeuge und Sportartikel .

Spalte 81 : Kohlenbergbau
Umfaßt den Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau, einschließlich
Aufbereitungsanlagen, jedoch ohne Kokereien .

Spalte 82: Übriger Bergbau
1 . Bergwerke, die hauptsächlich Erz gewinnen:

a) Eisenerzgewinnung ;
b) Erzgewinnung, mit Ausnahme von Eisenerz.

2.. Erdöl und Erdgas.
Gewinnung von Erdöl und Erdgas (einschließlich Bohrungen)
und Gewinnung von Schiefer und bituminösem Sand.

3. Gewinnung von Bausteinen, Ton und Sand.
Gewinnung von Steinen (einschließlich Schiefer), Ton, Sand
und Kies.

4. Gewinnung nichtmetallischer Stoffe , anderweitig weder ge
nannt noch inbegriffen.
Gewinnung in Gruben und Steinbrücken von Material wie
Amiant, Gips, Salz (einschließlich Salzgewinnung aus Meer
wasser), Schwefel , Asphalt, Erdpech und alle anderen nicht
metallhaltigen mineralischen Stoffe, mit Ausnahme von Kohle,
Erdöl , Bausteinen, Ton , Sand und Kies. Der Guano- und Torf
abbau fallen gleichfalls unter diese Position.

Spalte 91 : Eigenbedarf der Hüttenwerke
Umfaßt die Lieferungen an die Werke der Eisen- und Stahlindu
strie für Instandsetzung, Verschleiß u. ä., einschließlich vom Werk
selbst ausgeführte Bauten .

Spalte 92: Übrige Verbraucher
Grundsätzlich sind alle stahlverbrauchenden Industrien und
nichtindustriellen Bereiche in den vorhergehenden Spalten aufge
führt. Die Spalte „Übrige Verbraucher" umfaßt demnach aus
schließlich:

1 . Industrien, die Stahl nicht als Ausgangsrohstoff verarbeiten
(z. B. Textilindustrie, NE-Metallindustrie, Chemische Industrie,
Papier-, Nahrungsmittel-, Glas- und Lederindustrie usw.). Diese
Industrien benötigen Stahl zur Unterhaltung und Instandset
zung ihrer Maschinen und Werkstätten sowie zu Neubauten.

2. Nichtindustrielle Abnehmergruppen wie Land- und Forstwirt
schaft, Handel , Banken usw., ferner die öffentliche Verwaltung
für unmittelbare Verteidigungsbedürfnisse.
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ANHANG

Vergleichende Gegenüberstellung der Gruppierung des Fragebogens 2-73 und der Allgemeinen Systematik
der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE)

und der internationalen Klassifizierung der UNO (a)

Spalten
des
Frage
bogens
2-73

Bezeichnung

Klassifizierung
der
NACE

UUNO-Klassifizierungng

(Klassen,
Gruppen ,

Untergruppen)
Kate
gorie

Klasse Gruppe

Industrien der ersten Verarbeitungs \
stufe von Stahl \ l

11 Stahlgießereien ex 31 1.1 \ ex 371 ex 3710

12 Schmieden und Gesenkschmieden 312.1 I ex 371 ex 3710
13 Stahlrohrindustrie 222 I ex 371 ex 3710
14 Drahtziehereien 223.41 I ex 371 ex 3710
15 Stabziehereien 223.1 I ex 371 ex 3710
16 Herstellung von Kaltband 223.2 II ex 371 ex 3710
17 Kaltprofilwalzwerke 223.3 II ex 371 ex 3710
18 Herstellung von Preß-, Zieh- und Stanzteilen 312.2 I ex 371 ex 3710
20 Maschinenbau (ohne elektrische Maschinen) 32,33 I 382 l
30 Bau elektrischer Maschinen

Bau von Transportmitteln
34 I 383

41 Schiffbau 361 I \ 3841
42 Lokomotiv- und Waggonbau 362 III 3842
43 Fahrzeugbau 35 || 3843

Il\ 363 II 3844

IIl 364 II|| 3845
365 3849

Stahlbau und Baugewerbe l \ \
51 Stahlbau 314 1 ex 3813
52 Baugewerbe 50 50 500
60 Schienenbahnen 71 50 500 Il

Übrige metallverarbeitende Industrien II Il
71 Herstellung von Stahlmöbeln 316.6 II 3812
72 Herstellung von Schrauben und Fassondrehteilen 313.1 ex 3819
73 Herstellung von Eisen- und Stahlkurzwaren 316 (b) IIli 3811

I I 223.42 liIl ex 3819
Il 313.2 II
Il 313.4 IIIl

74 Herstellung von Blechpackungen 316.42 IlII ex 3819
75 Herstellung von Metallfässern ex 316.41 II ex 3819
76 Herstellung von Kesseln und anderen Behältern 315 ex 3813

Il ex316.41 IIIlIl
77 Herstellung von feinmechanischen und optischen

Instrumenten, Spielzeug
37
492 39

385
390

I-I 494 IIli

|| 495 II
Bergbau I

81 Kohlenbergbau 11 21 210 2100
82 Übriger Bergbau 13.21 22 220 2200

23.24 23 230 II
\ \ 29 290

91 . Eigenbedarf der Hüttenwerke 221 \\ ex 371 ex 3710

93 Händler 612.4 ex 61 ex 610 ex 6100

(a) Internationale Standard-Klassifizierung nach Industrien aller Wirtschaftszweige der UNO
(Statistische Studien, Reihe M, Nr. 4 Rev. 2 - New York 1968).

(b) Ohne die Position 31 6.4 und 31 6.6.
l
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Luxemburg, Januar 1992

Fragebogen 2-74

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

LIEFERUNGEN AUSGEWÄHLTER STAHLQUALITÄTEN UND ERZEUGNISSE IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT
UND DRITTLÄNDER UND GESAMTLIEFERUNGEN

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Werken auszufüllen, die EGKS-Stahier
zeugnisse in einer der in Abschnitt II aufgeführten Qualitäten herstel
len.

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen Standorten haben
fQr jedes ihrer Werke eine eigene Meldung zu erstatten.

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

g) Stahle mit einem vorgeschriebenen Mindestwert der elektrischen
Leitfähigkeit Ober 9 S m/mm2;

h) ferritisch-perlitische Stähle mit einem vorgeschriebenen Mindest
kohlenstoffgehalt in der Schmelze von gleich oder größer 0,25 %, die
zwecks Erzielung einer Aushärtung bei einer kontrollierten Abküh
lung von Warmformgebungstemperatur ein oder mehrere Mikrolegie
rungselemente, z. B. Vanadium und/oder Niob, in den für unlegierte
Stähle noch zulässigen Gehalten enthalten ;

i) Spannbetonstähle.

2. Unlegierte^ Automatenstahl (EN 10 027 Teil 2: 07)
Dies sind Stahlqualitäten mit einem festgelegten Mindestgehalt an
Schwefel und/oder Phosphor, wie sie in der Gruppe 07 der EN 10027
Teil 2, Werkstoffnummern , beschrieben sind.
Anmerkung:
Bleilegierte Stahlqualitäten werden zu dieser Kategorie zugehörig
betrachtet, nur wenn sie den oben aufgeführten Schwefel- oder Phos
phoranforderungen entsprechen.

3. Schnellarbeitsstahl (EN 10020: 5.2.2.2.2)
Diese Stahlqualität enthält mindestens zwei der drei Elemente Molyb
dän , Wolfram und Vanadium in einem Gesamtgewichtsverhältnis von
7 % oder mehr, 0,60 % oder mehr Kohlenstoff und 3 bis 6 % Chrom,
gegebenenfalls mit weiteren Elementen.

4. Die Lieferungen umfassen alle aufgeführten EGKS-Erzeugnisse ein
schließlich abgewerteter Erzeugnisse (z. B. 2. und 3. Wahl, Stockbleche
und Enden), soweit sie nicht zum unmittelbaren Einschmelzen bestimmt
sind. Für die Erfassung und Zuordnung der einzelnen Erzeugnisse ist
stets der Zustand maßgebend, in dem das Erzeugnis das Werk oder ein
Lager des Werks verläßt.

5. Die Lieferungen umfassen alle EGKS-Erzeugnisse, die zur Verpackung
der Erzeugnisse für den Versand verwendet werden.

6. Die Grundsätze und Einzelfälle (z. B. Lohnwalzungen, Eigenbedarf usw.)
sind nach den Erläuterungen des Fragebogens 2-71 , „Gesamt-Stahlliefe
rungen" anzugeben.

4. Mangan-Siliziumstahl (EN 10 027 Teil 2: ex 50/51 )

II . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

A. STAHLQUALITÄTEN

Die folgenden Definitionen basieren auf der EURONORM EN 10 020 „Defini
tion und Klassifizierung von Stahlsorten" und EN 10 027/Teil 2 „Stahl-Num
mernsystem".

Um die Übereinstimmung mit dem Fragebogen 2-71 zu gewährleisten ,
haben die Definitionen der EN 10020 Vorrang. Wälzlagerstähle z. B. dürfen
in ihrer chemischen Zusammensetzung nicht der Definition für Rostfrei
oder Schnellarbeitsstahl entsprechen, wie sie in EN 10 020: 5.2.2.2.1 und
5.2.2.2.2 festgelegt ist.

1 . Unlegierter Edelbau- und Werkzeugstahl (EN 10 020: 5.1.3.2)
Unlegierter Edelstahl sind Stahlqualitäten mit einer oder mehreren der
folgenden Anforderungen:
a) an die Kerbschlagarbeit in vergütetem Zustand;
b) an die Enthärtungstiefe oder Oberflächenhärte in gehärtetem oder

oberflächengehärtetem oder gegebenenfalls angelassenem Zu
stand;

c) an besonders niedrige Gehalte an nichtmetallischen Einschlüssen.
Anmerkung:
Hierzu gehören auch Stähle, für welche die Erzeugnisnorm die
Möglichkeit einer Vereinbarung des Reinheitsgrades bezüglich
nichtmetallischer Einschlüsse vorsieht. Anforderungen bezüglich
der Brucheinschnürung in Dickenrichtung wirken sich nicht auf die
Einteilung der Stähle aus;

d) Stähle mit einem vorgeschriebenen Höchstgehalt an Phosphor und
Schwefel

— von s 0,020 % in der Schmelze
— und 0,025 % am Stück
(z. B. Walzdraht für hochbeanspruchte Federn, Schweißzusatzwerk
stoffe, Reifenkorddraht);

e) Stähle mit Mindestwerten von über 27 J für den Energieverbrauch
beim Kerbschlagbiegeversuch an ISO-V-Längsproben bei - 50 °C;

f) Kernreaktorstähle mit gleichzeitiger Begrenzung der Gehalte an
Kupfer, Kobalt und Vanadium auf folgende für die Stückanalyse
geltenden Werte: Cu < 0,10 % , Co £ 0,05 %, V s 0,05 % ;

Legierte Stahiqualität mit einem Mindestgehalt an Silizium- und Man
gangehalt zusammen über 1,5% , bei der der Mindestsiliziumantell
0,5 % oder mehr beträgt und mit keinem weiteren Element die Grenz
werte errejcht , die in Tabelle 1 der EN 10 020 genannt sind.

5. Borstahl (EN 10 027 Teil 2: 55)
Legierte Stahlqualität mit einem Mindestborgehalt von 0,0008 % oder
mehr und der mit keinem weiteren Legierungsgehalt die Grenzwerte
erreicht, die in Tabelle 1 der EN 10 020 genannt sind .

6. Wälzlagerstahl (EN 10 027 Teil 2: 35)
Zur Durchhärtung und Einsatzhärtung vorgesehene Qualitäten, zur Ver
wendung von Wälzlagern, die den Anforderungen der Gruppe 35 der EN
10 027 Teil 2 entsprechen. Ausgeschlossen sind Qualitäten , welche
nach ihrer chemischen Zusammensetzung Rostfrei- oder Schnellarbeits
stahl entsprechen.

7. Legierter Werkzeugstahl (EN 10 027 Teil 2: 20 bis 28)
Legierte Stahlqualität bestimmt für Werkzeuge für Warm- oder Kaltbear
beitung. Sie müssen den Anforderungen der Gruppen 20 bis 28 der EN
10 027 Teil 2 entsprechen. Ausgeschlossen sind Qualitäten, welche
nach ihrer chemischen Zusammensetzung Rostfrei- oder Schnellarbeits
stahl entsprechen.

8. Anderer legierter Stahl (EN 10 027 Teil 2: 09, 34, 36-39, 46-54, 56-90)
Legierte Stahlqualitäten mit Ausnahme von
— rostfreiem und hitzebeständigem Stahl
— Elektroblechen

— anderen Stahlqualitäten, wie oben in den Punkten 3 bis 7 beschrie
ben.

B. STAHLERZEUGNISSE

Genaue Begriffsbestimmungen der Stahlprodukte finden sich im Fragebo
gen 2-71 , Stahllieferungen. Die unten angefügte Tabelle zeigt die Verbin
dung zwischen den Erzeugnissen der verschiedenen Qualitätsgruppen die
ses Fragebogens und den entsprechenden Zeilen des Fragebogens 2-71 .

III . BEMERKUNG ZUR SPALTE 50

In dieser Spalte sind Lieferungen an Weiterverarbeitungsbetriebe außerhalb
des EGKS-Vertrags, z. B. Schmieden, Ziehereien usw., wenn sie zum glei
chen Unternehmen gehören, auch wenn dabei keine Rechnungen erstellt
werden , anzugeben.
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Fragebogen 2-79

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

LIEFERUNGEN UND AUFTRAGSEINGÄNGE AN ROHEISEN

Erläuterungen

I. ALLGEMEINES

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Roheisen , Spiegeleisen
und hochgekohltes Ferromangan in Hochöfen , Elektroroh
eisenöfen und Kupolöfen zum Verkauf produzierenden
Werken auszufüllen .

2. Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke einen besonderen
Fragebogen auszufüllen.

3. Als Berichtsmonat gilt der Kalendermonat.

4. Anzugeben sind alle zum Verkauf bestimmten Mengen,
auch zwischen einzelnen Gesellschaften der Eisen- und
Stahlindustrie des betreffenden Landes. Nicht einzubezie
hen sind jedoch die Lieferungen zwischen verschiedenen
Werken derselben Gesellschaft im selben Land, da diese
Lieferungen nicht im Sinne des Vertrages als Verkauf
gelten und eine Doppel-Zählung auf nationalem Niveau zu
vermeiden ist. Die gleichen Vorschriften gelten auch für
die Auftragseingänge.

5. Anzugeben sind die Netto-Aufträge, d. h. von den im
Berichtszeitraum eingegangenen Neuaufträgen sind die
Streichungen abzusetzen , die sich auf Aufträge des lau
fenden Monats oder früherer Zeiträume beziehen.

b) Unlegiertes Roheisen:
Hier handelt es sich um Roheisengruppen, die eines oder
mehrere der folgenden Legierungselemente bis zu folgen
den Höchstmengen in Gewichtshundertteilen enthalten :
6,0 % Mangan
4,0 % Silizium
0,3 % Chrom oder Nickel
0,2 % Titan
0,1 % andere Legierungselemente.

Bei Analysen festgestellte Restmengen von bis zu 0,5 %
nicht angegebenen Legierungselementen ändern nichts
an der Einstufung als unlegiertes Roheisen.

c) Stahlroheisen:
Unlegiertes Roheisen, das nicht mehr als 1,0 Gewichts
hundertteile Silizium enthält .

Es wird ein Unterschied gemacht zwischen :
— phosphorreichem Stahlroheisen, das mehr als 1,5% ,

aber nicht mehr als 2,5 % Phosphor enthält;
— phosphorarmen Stahlroheisen, das nicht mehr als

0,25 % Phosphor enthält .

d) Gießereirohelsen:
Unlegiertes Roheisen , das mehr als 1,0 Gewichtshundert
teile, aber nicht mehr als 4,0 Gewichtshundertteile Silizi
um und nicht mehr als 1,5 % Mangan enthält.
Es bestehen bei Gießereiroheisen drei Gruppen:
— phosphorreiches Gießereiroheisen , das mehr als 0,5 %

Phosphor enthält;
— phosphorarmes Gießereiroheisen, das nicht mehr als

0,25 % Phosphor enthält ;
— phosphorarmes Gießereiroheisen für Kugelgraphitguß

(Sphäroroheisen), das nicht mehr als 0,1 % Mangan
und nicht mehr als 3,0 % Silizium enthält .

e) Legiertes Roheisen:
Hierbei handelt es sich um Roheisen, dessen angegebe
ner Legierungsgehalt höher ist als die unter Buchstaben
b) o. a. Grenzwerte.

f) Spiegeleisen:
Legiertes Roheisen , das mehr als sechs Gewichtshundert
teile, aber nicht mehr als 30 Gewichtshundertteile Man
gan enthält und bei dem keine weiteren angegebenen
Legierungselemente höher als die unter Buchstabe b) o. a.
Grenzwerte sind.

2. Hochgekohltes Ferromangan
Es handelt sich um ein Eisenerzeugnis, das mehr als 30
Gewichtshundertteile, aber nicht mehr als 90 Gewichts
hundertteile Mangan und mehr als zwei Gewichtshundert
teile Kohlenstoff enthält .

II . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1 . Roheisen

Ausführliche Begriffsbestimmungen der verschiedenen
Roheisengüten finden sich in Tabelle 2 (mit Fußnoten) der
EURONORM EN 10 001 , „Begriffsbestimmung und Eintei
lung von Roheisen". Im folgenden werden die in diesem
Fragebogen berücksichtigten Hauptkategorien zusam
mengefaßt.

a) Roheisen
Roheisen ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung , die zwei
Gewichtshundertteile oder mehr Kohlenstoff enthalten
und eines oder mehrere der folgenden Legierungselemen
te bis zu den folgenden Höchstmengen enthalten kann:
30 % Mangan
10 % Chrom

8 % Silizium

3 % Phospor
10 % andere Legierungselemente (z. B. Nickel , Kupfer,
Aluminium, Titan, Vanadin, Molybdän usw.) insgesamt.

Jenseits dieser Grenzwerte liegen die Ferrolegierungen.
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Fragebogen 2-80

KOMMISSION DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

EGKS

STATISTISCHES AMT

Unternehmensstatistik
D 3

AUFTRAGSEINGANGE VON UNLEGIERTEM STAHL
(GEMEINSCHAFT UND DRITTLÄNDER)

Erläuterungen

ben fehlen. Auf diese Auftragsteile entfallende Abrufe
sind als Aufträge zu berücksichtigen.

5. Anzugeben sind die Netto-Aufträge nach Abzug der Strei
chungen , d. h. von den Im Berichtszeitraum eingegange
nen Neuaufträgen sind die Streichungen abzusetzen, die
sich auf Aufträge des laufenden Monats oder früherer
Zeiträume beziehen.

6. Im übrigen gelten die Erläuterungen des Fragebogens
2-71 „Lieferungen" sinngemäß.

I. ALLGEMEINES UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1 . Dieser Fragebogen ist von allen Werken, die unlegierte
Stahlerzeugnisse des EGKS-Vertrags hersteilen , auszufül
len.

2 . Unternehmen mit mehreren Werken an verschiedenen
Standorten haben für jedes ihrer Werke einen besonderen
Fragebogen auszufüllen.

3. Meldemonat ist der Kalendermonat.

4. Ein Auftrag ist eine vollständig ausspezifizierte Kundenbe
stellung , die unmittelbar in die Produktion gehen oder
direkt aus Vorrat ausgeliefert werden kann , d. h . es sind
alle Angaben vorhanden, wie Erzeugnis, Abmessungen,
Menge, Qualitäten , Lieferdatum.

Nicht eingeschlossen sind Globalaufträge oder Kapazi
tätsreservierungen, für die die obengenannten Einzelanga

ll . BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Die Begriffsbestimmungen für unlegierten Stahl und der
Erzeugnisse entsprechen den Erläuterungen des Frage
bogens 2-71 .
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AUFTRAGSEINGÄNGE VON UNLEGIERTEM STAHL AUS DRITTLÄNDERN

Erläuterungen

2-71 enthalten: „Stahllieferungen in die EG und Drittlän
der".

I. ALLGEMEINES UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1 . Die Regeln und Grundsätze zur Ausfüllung dieses Frage
bogens sind in den Erläuterungen des Fragebogens 2-80
festgelegt: „Auftragseingänge von unlegiertem Stahl aus
der EG und Drittländern".

2. Die vollständigen Definitionen von unlegiertem Stahl und
den entsprechenden Erzeugnissen sind im Fragebogen

II . GRUPPIERUNG DER DRITTLÄNDER

Siehe Fragebogen 2-72 „Lieferungen von Stahl in Drittlän
der".
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